
VIII . Nachschlage - und Erinnerungsbuch
für Agenten/ Advokaten/ Beamte , Haushofmeister, Administratoren, Haus - und Land-
wirthe, Kaufleute , Fabrikanten , Gewerbsleute , Hausfrauen und Geschäftsleute aller Art.

H.. Kalender der Heiligennamen , nach alphabetischer Ordnung.
Zum bequemen Aufsuchcn der Namenstage , wie auch der Festtage der Landes - und Kirchenpatrone , dann der Jahrmarkts - und

Wetterlosungstage.
A.

Aaron 16 . April.
Abadius 7 . Oetober.
Abdon 3 >. Juli.
Abel 2 . Jänner.
Abigail 5 . December.
Abrahum Patr . 19 .Dec.
Absalon 2 . September.
Achatius 22 . Juni.
Adalbert 23 . April.
Adam 24 . December.
Adelgunde 3o . Jänner.
Adelheid 9 . März.

— 16 . Decemb.
Adolphus 11 . Mai.

— 21 . August.
Adrian 5 . März.
Ägydius 1 . September.
Afra 7 . August.
Agapitus 18 . August.
Agatha 5 . Februar.
Agathon 7 . December.
Agnes 21 . Jänner.

— 20 . April.
Albanus 21 . Juni.
Albinus 1 . März.

— 16 . Decemb.
Albrecht 8 . April.

— 24 . April.
Alexander 26 . Februar.
Alexius 17 . Juli.
Aloisius 21 . Juni.
Amadeus 3 i . März.
Amalia 10. Juli.

— 7 . Oetober.
Amandus 26 . Dctober.
Amatus i 3 . Septemb.
Ambrosius 4 - April.

— 7 . Decemb.
Ammon 20 . December.
Amos 3 i . März.
Anastasius 22 . Jänner.
Andreas Cors . 4 . Febr.

— Apostel 3o . Nov.
— Avell . 10 . Nov.

Angela 3 i . Mai.
Anna 26 . Juli.
Anselm 21 . April.
Antoninus 10 . Mai.
Antonius Eins . i7 .Jän.

— Pad . i 3 . Juni.
Apollinaris 25 . Juli.
Apollonia 9 . Februar.
Apollonius 18 . April.
Aguilinus 17 . Mai.
Arnoldus 18 . Juli.
Arnolphus , 8 . Juli.
Arsens 19. Juli.

Athanasius 2 . Mai.
Augustus 3 . August.
Augustinus 28 . August.

B.
Balthasar 6 . Jänner.
Barbara 4 . December.
Barnabas A . 11 . Juni.
Bartholomäus 24 . Aug.
Basilides 12 . Juni.
Basilius 14 . Juni.
Beata 22 . December.
Beatrix 29 . Juli.
Veda 26 . Mai
Benedict 21 . März.
Benjamin 3o . August.
Benignus 6 . Juni.
Bernard 20 . August.
Bernardin 20 . Mai.
Berthold i7 - Novemb.
Bertram 17 . August.
Bibiana 2 . December.
Blondine 5 . Novemb.
Blasius 3 . Februar.
Bogislaus 9 . April.
Bonaventura 14 . Juli.
Bonifazius 14 . Mai.

.— 5 . Juni.
Brictius 9 . Juli.
Brigitta 8 . Oktober.
Bruno 6 . Oktober-
Burkhard 11 . Oktober.

C.
Cäcilia 22 . November.
Cajetan 7 . August.
Cajus 22 . April.
Calistus 14 . Oktober
Camillus 27 . Juli.
Candida 2 . December.
Candidus 3 . Oktober.
Canutus 19 . Jänner.
Carolina 14 . Juli.
Carolus Vor - 4 . Nov.

— Magn . 28 . Jän.
Casimir 4 . März.
Caspar 6 . Jänner.
Castor 13 . Februar.
Charlotte 5 . Juli.
Christian 14 . Mai.

— 20 . December.
Christina 24 . Juli.
Christoph i5 . März.

— 24 . Juli.
Chrysostomus I . 27.

Jänner.
Clara 12 . August.
Claudia 3o . Oetober.
Claudius 8 . November.
Clemens 23. Novemb.

Cleophas 25 . Sept.
Cletus 26 . April.
Clotildis 3 . Juni.
Colomann i 3 Octob.
Cölestiuus 6 . April.
Concordia 18 . Febr.
Conrad 26 . November
Constantia 17 . Februar.
Constantius 19 . Sept.
Corbinian 9 . Sept.
Cordula 22 . Oktober.
Cornelius 4 - Juli.
Cosmas 27 . Septemb.
Crescentia 19 . April.
Crispinus 25 . Oktober.
Cyprian 26 . Sept.
Cyriak 8 . August.
Cyrillus 29 . März.

Damian 27 . Sept.
Daniel Pr . 21 . Juli.
Oarius 3 . April.
David 5c». December.
Demetrius 9 . April.
Desiderius 23 . Mai.

— 11 . Februar.
Dietrich 6 . Mai.
Dionysius 6 . April.

— 9 . Oktober.
Dominikus 4 . August.
Domitius 5 . Juli.
Donatus 8 . August.
Dorothea 6 . Februar.

E.
Eberhard 2 .3 . Februar.
Edmund 16 . Nov.
Eduard 16 . März.
Egbert 24 . April.
Eleonora 21 . Februar.
Eleutherius 20 . Febr.
Elias Pr . 20 . Juli.
Eligius 1 . December.
Elisabeth 19 Nov.
Elisäus 14 . Juni.
Elogius 25 . Juni.
Emanuel 26 . März.
Emeran 22 . Sept.
Emerich 5 . Novemb.
Emilian 8 . August.
Emilie 24 . Novemb.
Engelbert 7 . Novemb.
Enoch 3 . Jänner.
Ephraim 2 . Juni.
Erasmus 2 . Juni.
Erdmann 6 . Novemb.
Erhard 8 . Jänner.
Erich iH . Mai.

Ernest 12 . Jänner.
— 2 . September.

Esaias 6 . Juni.
Esther 24 . Mai.
Eugenia 24 . Dec.
Eulalia 12 . Februar.
Eugenius 18 . Novemb.
Eulogius 3 . Juli.
Euphrosina 11 . Fehr.
Eusebius 5 . März.

— 14 . August.
Eustachius 20 . Sept.

— 29 . März.
Eva 24 . December.
Evaristus 26 . Oetober.
Ewald 3o . Oktober.
Ezechiel 10 . April.

F-
Fabian 20 . Jänner.
Fabricius 21 . August.
Fausta 20 . Ewptember.
Faustin u . I i 5 . Febr.
Faustus 16 . Juli.
Felician 20 . Oktober.
Felicitas 7 . März.
Felix 14 . Jänner.

— Cant . 21 . Mai.
— Val . 20 . Nov.

Ferdinand 3 c>. Mai.
— 19 . Octob.

Fidelis 24 . Mai.
Fides 5 . Oktober.
Flavian >6 . Februar.
Flavius 18 . Februar.
Florentin 27 . Sept.
Florian 4 . Mai.
Florus 3 . November.
Fortunat 24 . Oetober.
Francisca R . 9 . März.
Franciscus S . 29 Jän.

— de Paula 2 . April.
— Neg - 16 . Juni.
-—> Ser - 4 - Oct-
— Borg - 10 Oct.
— Zkav- 3 . Dec-

Friderica 6 . Oktober.
Fridmann 10 . Oktober.
Fridolin 6 . März.
Friedrich 6 . März.

— 18 - Juli.
Fürchtegott i 5 . April.

G.
Gabinus 19 . Februar.
Gabriel 24 . März.
Gabriele 10 . Februar.
Gallus 16 . Oktober.
Gebhard 27 . August.
Gelasius 18 . Nov.

Genovefa 3 . Jänner.
Georgius 24 - April-
Gerhard 24 . Septemb.
German 3c>. Oktober.
Gerold 28 . November-
Gertrudis 17 . März.
Gervasius 18 . Juni.
Gideon 10 . Oktober-
Gilbert 3 . Oktober-
Goar 6 . Juli.
Gondvlph 26 . Juli.
Gottfried 8 . Novemb.
Gotthard 5 Mai.
Gotthelf 26 . Februar.

— 22 . Juni.
Gottlieb 2 . November.
Gottlob 10. Juli.
Gottschalk 12 . Jänner.
Gratian 18 . December.
Gregorius 12 . März.

— Naz . 9 . Mai.
— P . 24 . Mai.
— Th . 17 . Nov.

Guido 3 o - März.
Günther 27 . Novemb.
Guntram 28 . März.
Gustav 2 . August.

H.
Hannibal 2 . August.
Hartmann 3o . Oct-
Hedwigis 17 . Oct.
Heinrich 12 . Juli.
Helena 18 . August.
Henriette 16 . März.
Heraclius 11 . März.
Heribert 16 März.
Herkules 5 - Sept-
Hermann 7 . April.
Hermenegild i 3 . April.
Hermias 5 i . Mai.
Hermogenes 19 . April.
Hieronimus 3 c>. Sept.
Hilarius i 3 . Jänner.
Hildebert 17 . Mai.
Hildegardis i 5 . Sept.
Hildetrudis 27 . Sept.
Hiob 9 Mai.
Hippolitus i 3 . August.
Honoratus 8 . Februar.
Hoseas 5 . April.
Hubert 3 . November.
Hugo 1 . April.
Hiacinth 11 . Sept.
Higln 11 . Jänner.

I-
Jacob Ap - kl . 1 . Mai.

.— Ap - gr - 25 . Juli.
— Patr - 6 - Oct.
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Januarius 19 . Sept.
Jeremias 26 . Juni.
Ignaz M . i - Februar.

— Loy . Zi . Juli.
Jnnoeentius 28 . Juli.
Joachim 9 . Deeember.
Jodocus 17 . Mai.
Joel 19 . Oetober.
Johanna 24 . Mai.

— 2 ». August.
Johann Cap . 23 . Oct.

— Chrysost . 27 . Jan.
— Ap . u . Co . 27 . Oee.
— Enth . 29 . August.
— v - Fac . 12 . Juni-
— Fr . 21 . August.
— v . Gott 8 - März.
— V- Kr . 24 . Nov-
— v - M . 8 . Febr.
— v . Nep . 16 . Mai.
— P . 27 . Mai.
— v . d . Pf . 6 . Mai.
— d . Tauf . 24 .Juni.
— u . Paul 26 . Juni.

Jonas 12 . November-
Jonathan 29 . Decemb.
Jordan 12 . Februar.
Joseph 19 März-

— Calas . 27 . Aug.
Jostas 4 - August.
Josua 2Z . Februar.
Irenaus i 5 . Deeemb.

— 28 . Juni.
Irene 6 . April.
Isaak 6 . Oetober-

— 20 . Deeember.
Isabelle 4 - Jänner.
Jsaias 6 . Juli.
Jsidorus 4 - April-
Jucundns 14 . Nov.
Judas 28 Oetober.
Judith 10 . Deeember.
Julia 22 . Mai.
Juliana 16 . Februar.

— 2 - 19 - 2uui.
Julianus 17 . Februar.
Julius 12 . April.
Justina 7 . Oetober.
Justins 16 . Juni-
Justinian 26. Sept.
Justinus 28 Septemb.
Justus 12 . Deeember.
Juventius 1 . Juni.
Ivo 19. Mai.

K-
Katharina N . i 3 . Febr.

— Sen . 3o . April.
— 26 . November.

Kilian 6 . Juli.
Kunibert 12 . Nov-
Kunigunde 3 - März.

L.
Ladislaus 27 . Juni.
Lambert 17 . Sept.
Laurentius 10 . August.
Lazarus 17 . Deeember
Leander 27 . Febr.
Leberecht 20 . Febr.

Leo X . Papst 11 . April-
— U - Papst 28 Jnni-

Leocadia 9 . Deeember.
Leodegarius 2 . Oetob.
Leonhard 6 . Novemb.
Leopold 15 . Novemb.
Liberatus 17 . August.
Liborius 23 . Juli.
Longinus i 5 . März.
Loth 4 - Jänner.
Lucas 18 . Oetober.
Lucia i 3 . Deeember.
Lueinus 7 . Jänner.
Lueretia 7 . Juni.
Ludmilla 16 . Septemb.
Ludwig K . 25 . August.
Ludovicus T - 19 Aug.
Luise 9 . Juli.

M.
Macarius 2 . Jänner.
Magdalena 22 Juli.

— Paz . 27 . Mal.
Magnus 6 . September.
Malachias 7 . Novemb.
Mamertus n . May.
Mansuetus 3 . Sept.
Marcella 3 i . Jänner.
Mareellina 20 Avril.
Marcellinus 9 - Jänn.
Marcellus 16 - Jänner.
Marcus 25 . April.
Margaretha i 3 . Juli.
Margaritha 10 . Juni.
Maria Ägypt . 9 . April.
— Empf . 8 . Dee.
— Geburt 8 . Sept.
— Heims . 2 . Juli.
— Himmels . i 5 . Aug.
— Lichtmeß 0 . Reinig.

2 . Febr.
— Opfer . 21 . Nov-
— Verk . 25 . März.

Marianus 3 o . April.
Mari uns 3. März.
Marius 19 . Jänner.
Martha 29 . Juli.
Martialis 9 . Jänner.
Martina 3o . Jänner.
Martinus B . 11 . Nov.

— 12 . Novemb.
Maternus i 3 . Sept.
Mathildis 14 . März.
Mathias 24 . Februar.
Matthäus 21 . Sept.
Mauritius 22 . Sept.
Maurus i 5 . Jänner.
Maximilian 12 . Oetob.
Maximinus 29 . Mai.
Maximus 13 . August.
Medardus 8 . Juni.
Melania 3 i . Deeember.
Melchiades 10 - Dee.
Melchior 6 . Jänner.
Michael 29 . Septemb.
Micheas 14 . August.
Modestus i 5 . Jänner-
Monica 11 . Mai.
Moses 28 . August.

N.
Nareissus 29 . Oetober.
Nathan 24 . Oetober.
Nathanael 5 . Sept.
Nazarius 28 . Juli.
Nemesius 19 . Decemb.
Nestorius 26 . Februar.
Nieander 11 . Juni.
Nieasius 14 . Decemb.
Nieetas 20 . März.
Nicodemus 1 . Juni.
Nicolaus B . 6 . Oer.
Nieomedes i 5 . Sept.
Noah 28 . November.
Norbert 6 . Juni.

O.
Octavian 22 . März.
Olympia i 5 . April.
Oswald 5 . August.
Ottilia i 3 . Deeember.
Ottmar 16 . Novemb.
Otto 4 . November.

P.
Pancratins 12 . Mai.
Pantaleon 27 . Juli.
Patricias 17 . März.
Paula 26 . Juni.
Paulina 22 . März.
Paulinus 22 . Juni.
Paulus Ap . 29 . Juni.

— u . Joh . 28 stuni.
— Cnns. 10 - Jänn.

Pelagia 4 - März.
Pelagius 8 . Oetober.
Peregrin 27 . April.
Petronilla 3 i . Mai.
Petrus Ap . 29 . Juni.

— Christa . Dee-
— Cölest . 19 . Mai.
— Mart . 29 . April.
— Ros . 1 . Jänner.

Philemon 8 - März.
Philibert 3o . August.
Philipp Ap . 1 . Mai.

— Benv . 2ä . Aug.
— Ner . 26 . Mai.

Pius 11 . Juli.
Placidus 5 . Oetober.
Polycarp 26 . Jänner.
Primus 9 . Juni.
Prisca 18 . Jänner.
Privatus 2i . August.
Procopius 6 . Juli.
Prosper 25 . Juni.
Potentiana 19 . Mai.
Pulcheria 7 . Juli.

Q.
O -uinibert 18 . Mai.
Quintian 14 . Juni.
Quintin 3 i . Oetober.
Quirin 4 . Juni.

R-
Rachel 11 . Juli.
Raimund 7 . Jänner.

— 3i . August.
Raphael 24 . Oetober.

Rebekka c». März.

Regina 7 . September.
Neichard 3 . April.
Reinerus 17 . Juni.
Reinhard 19 . Decemb.
Reinhold 12 . Jänner.
Rembert 4 - Februar.
Remigius 1. Oetober.
Renatus 17 . Septemb.
Richard 3 . April.
Robert 7 . Juni.
Rochus 16 . August.
Roland 9 . August.
Romanus 9 . August.
Romuald 7 . Februar.
Rosa 3 c>. August.
Rosalia 4 . September.
Rosamunda 2 . April.
Rosina i 3 . März.

— 10 . Juli.
Rudolph 17 . April.
Rufina 19 . Juli.
Rufus 28 . Nov.
Rupert 27 . März.
Rusticus 24 . Sept.
Ruth 16 . Juli.

S.
Sabbas 5 . Deeember.
Sabina 27 . Oetober.
Sabinian 23 . August.
Sabinus 19 . Februar.
Salome 24 . Oetober.
Salomon 8 . Februar.
Samson 27 . Juni.
Samuel 26 . August.
Sara 16 . Mai.
Scholastica 10 - Febr.
Sebaldus 19 . August.
Sebastian 20 . Jänner.
Seraphin 5 . Deeemb.
Serenus 23 . Februar.
Sergius 7 . Oct.
Seth 2 . Jänner.
Severin 8 - Jänner.
L>everus 13 . Februar.
Sibylla 29 . April.
Sidonia 19 . Septemb.
Sigebert 7 . Deeemb.
Sigismund 2 . Mai.
Silas 20 . Juni.
Silverius 20 . Juni.
Suneon 18 . Februar.
Simon Apost . 28 . Oct.
Simplician i 5 . -Oct.
Simplicius 2 - März.
Sixtus 6 . August.
Sophia i 5 . Mai.
Sophonias 3 . Dee.
Sophronius 11 . März.
Soter 22 . Avril.
Spiridion 14 . Dee.
Stanislaus 7 . Mai.

— Kosk . i 3 . Nov.
Stephan M . 26 . Dee.

— K . 2 . Sept.
Sulpicius 20 . April.
Susan na 11 . August.
Sylvester 3 i . Dee.
Symachus 21 . Ferb.

T.
Tertullian 27 . April.
Thaddäus 2 . Oetober.
Thekla sZ . September.
Theobald 1 . Juli.
Theodora 1 . April.
Theodvrich 23 . März.
Theodorus 9 . Nov.
Theodosia 2 . April.
Theodosius 26 . März.
Theophilns 3 . Nov.
Theresia i 5 . Oetober.
Thomas Av . 21 . Dee.

- Ag . 7 . März-
— Bisch - 29 . Dee-
— V - N - 18 . Sept.

Tiburtius i 4 - April-
Timotheus 24 . Jänn.
Titus 4 . Jänner.
Tobias ir . Sept.
Tranguillus 6 . Juli.
Traugott 15 . Jänner.
Trudbert 26 . April.
Turibius 16 . April.

U.
Ubaldus 17 . Mai.
Udalrieus 4 . Juli.
Ulrika 6 . August.
Urban 25 . Mai .?
Ursula 21 . Oetober.

V.
Valentin 7 . Jänner.
Valeria 9 . Deeember.
Valerian 18 . April.
Valerius 29 . Jänner.
Venantius 18 . Mai.
Verena 17 . August.
Veronika 4 . Februar.
Victor 23 . März.
Victoria 23 . Decemb.
Vietorin 23 . Februar.
Vigilius 3 i . Jänner.
Vineentius 22 . Jänn.

— Fer . 5 . April-
Virgilius 27 . Novemb.
Vitalis 28 . April.
Vitus i 5 . Juni.
Volkmar 17 . Juni.

W.
Walbert 2 . Mai.
Walburga 25 Febr.
Waltrudis 9 . April.
Wenzeslaus 26 Sept.
Wendelin 20 . Oetob.
Werner 19 . April.
Wilfried 12 . Oct.
Wilhelm 28 . Mai-
Wilhelmine 25. Oct.
Willibald 7 . Juli.
Wolfgang 3 i . Oct.
Wunibald «8 . Dee.

3 -
Zacharias 6 . Sept-
Zachäus 23 . August.
Zeno 22 . Deeember.
Zenobius 29 . Oetober.
Zephyns 2b . August.
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L . Stämpel - Tabelle

über die Anwendung der vom i . Jänner iLi6 für die Geldmkunden vorgeschriebenen i3 Stampe ! - Klaffen.

S ü r

Teldur künden

« l l e r Art

ohne Unterschied der Währung

im Betrag

Wird erfordert

die

Stättipelgebiihr
in

Conventions-

Münze
oder

Banknoten.

si. kr.

Über 2 fl . bis 20 ff.

- 26 - - 5o -

- 56 - - , 25 -

- 125 - - 250 -

' 250 - - 500 »

- S00 > - 1000 -

« 1600 - - 2000  -

' 2000 - » 4000  -

' 4000 - - 6000  «

' 6000 » - r6000 -

- r6000 » - Z2000 »

' 32000 « » 64000 -

' 64000 fl.

1

2

Z

4

5

6

7

8

S

10

11

12

15

2

4

7

10

20

40

Lo

100

3

6

15

50

Wenn die Ur¬
kunde aus meh¬
reren Dogen be¬
steht , darf nur
der erste Bogen

den vollen
klassenmäßigen

Stämpel enthal¬
ten , die andern,
oder die Ein-

lagsbogen erfor¬
dern aber blos
nach H. 7 und 15

des Patentes
vom 5 . Okto¬

ber 1802
den Stämpel zu

fl- kr.

1

2

4

7

10

6

15

30

Anmerkungen.

In Folge des hohen Hofkammer - Decrets
vom 14 . November r8i7 sind:

Erstens . Vom 1 . Jänner 1818 angefangen
alle Stämpelgebühren auf Papier , Wechsel,
Wechsel - Proteste , Handlungsbücher , Spiel-
karten , Kalender , Zeitungsblätter , Starke,
Haarpuder und Schminke in Conventions-
Münze oder Banknoten zu entrichten.

Zweitens.  Von diesem Zeitpunkte an
sind -»diese Stämpelgebühren für alle Geldur.
künden ohne Unterschied der Währung , auf
welche sie ausgeftellet werden , nach dcn ' in vor¬
stehender Tabelle aufgesührren dreizehn Klassen
festgesetzt.

Drittens.  Die Urkunden über Geldbe¬
träge bis einschließlich z w e i Gulden  von dem
Gebrauch des Stampels frejgelassen.

Viertens-  Alle übrige gesetzliche Bestim¬
mungen des Patentes vom 5 . Octobcr , 802,
vom 15 . Qctober 1802 , des Circulars vom
1 . Marz 1811 , und aller damit in Verbindung
stehenden Verordnungen , in so fern sie durch
das hohe Hofkammer - Decret vom 14. Novem-
bsr 1817 nicht ausdrücklich abgeändert wurden,
in ihrer Wirksamkeit bestätigt.

Durch ein nachgefolgtes und so wie das
erstere kundgemachtes hohes Dccret vom 2 . De-
cember 1817 wurde vorgeschrieben , daß

s . Vom 1 . Jänner 1818 angefangen , von dem
mit den bisherigen Stämpelzeiche 'n versehenen
ungebrauchten Papiere unter der in dem Stäm¬
pel - Patente vom 5 . Qctober 1802 festgesetzten
Strafe kein Gebrauch gemacht werden dürfe.

K . Das alte mit den bisherigen Stämpelzei-
chen versehene ungebrauchte Papier mit Zurück¬
stellung der Stämpelgebühren in Einlösungs¬
oder Anticipations - Scheinen eingelöset werde,
dieses jedoch vom 1 . Jänner 1818 angefangen
bis längstens letzten Mai 1818 zu derGefälls-
Administration in der Hauptstadt jeder Provinz
um so gewisser zur Einlösung gebracht werden
müsse , als dafür vom 1 . Juni 1818 an auf
keine Art weiter eine Vergütung geleistet wird.

Die Abdrücke der neuen Stämpel aller drei¬
zehn Klassen , und des Controlle - StämpclS , der
vom 1 . Jänner 1816 zur Unterscheidung des
ErfüllungsstämpelS aufgedrückt wird , wurden
durch C i r c u l a r der Landesstelle mitgetheilr.

i3



Sonnabend.

9«
O . P 0 st w a g e n s - N a ch r i ch t e n

über Abfahrt und Ankunft der fahrenden Post , oder so genannten Diligence , sowohl in Wien , als in der
ganzen Monarchie , für Reisende , Tarisfe für Packele , Gelder rc . rc.

Abfahrt
von Wien.

Nach Rückkunft. Anmerkungen.

Abends-

7 Uhr.

-b
G

Nachmittags
r Uhr.

«r

Lr:
§

Abends

7 Uhr.

Über Lin ; , Schärding und Passau nach
Regensburg,Nürnberg , Würzburg , Frank-
furt rc. , Würtemberg , Baden , Frank,
reich, den Niederlanden , den Hessen -Darm,
städc' schen, Nassau ' schen , den königl . preuß.
Rheinlanden.

Mit diesem in Verbindung:
Von Linz nach Steier.

Alle Samstag
Abends.

Über Znaim , Iglau , Czaslau.
Mit diesem in Verbindung:

Don Iglau über Regens , Großme-
serirsch rc.

Alle Dienstag
Morgens.

N

L)

Über Wiener - Neustadt , Bruck , Iuden - iAUe Mittwoch
bürg , Klagenfurt , Udine und pr . Mestre Vormittags,
nach Venedig.

Mit diesem in Verbindung:
a) Von Klagenfurt über Villach , Spital,

St . Michael rc.
U) Von Druck nach Graß.
c) Von Bruck über Aussee und Ischel

nach Salzburg.
cl) Von Klagenfurt nach Laibach.
e) Von Venedig nach Padua , Vicenza,

Verona , Brescia , Bergamo , Mailand,
Como ; nach Piemont , Modena , Parma,
Lucca ; nach Rovigo , Ferrara , Bologna,
Sinigaglia , Rom ; überhaupt nach ganz
Nord - und Mittel - Italien.

Alle iLTage von Spital nach Brixen.

Über Haimburg , Kittsee , Raab , Komorn.
Mit diesem in Verbindung :

a) Von Kittsee nach Preßburg.

Alle IL Tage
am Montag

Vormittags.

d ) Alle iL Tage von Ofen über Temes-
var , Müllenbach nach Hermannstadt.

e) Von Müllenbach nach Klausenburg.
A) Von Hermannstadt nach Kronstadt.

Alle Dienstag
Morgens

Alle iL Tage
am Dienstag

Abends.

e) Alle - L Tage von Ofen über Essegg
Peterwardein nach Semlin.

§ . i . Die Postwagens - Anstalt
haftet für die richtige Beförde¬
rung und Bestellung der aufge¬
gebenen Frachtstücke , und leistet
den vollen Ersah des angegebe¬
nen Werthes : H Wenn durch
die Schuld eines Postdieners
ein Frachtstück in Verlust gerath,
und wenn sich deßhalb , vomTage
der Aufgabe gerechnet , binnen
drei Monaten hinsichtlich der
inner der Monarchie abzugeben»
den , und binnen sechs Mona¬
ten hinsichtlich der in einen
fremden Staat bestimmten
Frachtstücke gemeldet wird , d)
Wenn durch die Schuld der
Postwagens -Anstalt ein Fracht¬
stück durch eine am Postwagen
geschehene Verletzung von außen
beschädigt wird , und der Em¬
pfänger sogleich im Amte bei
der Übernahme des Frachtstückes
die Anzeige davon macht.

§ . 2 . Dem Aufgeber liegt je¬
doch ob , ein jedes Frachtstück
nach Verschiedenheit des Inhal¬
tes , besonders an den Schlüs¬
sen gut gesiegelt , und so wohl
gepackt aufzugeben , Laß dessen
Inhalt vor Reibung und Nässe
vollkommen gesichert ist,wie auch

§ . Z . jedes Frachtstück mit
einer doppelten Adresse oder
Frachtbrief zu versehen , worauf
nebst der Werth - und Inhalts¬
angabe , dann der Namens-
Unterschrift desVersenders,auch
seine Wohnung angegeben , und
dessen Siegel , welches jenem,
womit das Stück selbst gesiegelt,
gleich ist , abgedrückt sein muß.

§ . L . Der Aufgeber hat ferner
für jedeSendung , welche in das
Ausland oder in eine in zollämt-
licher Hinsicht als ausländisch zu
behandelnde Provinz , als z . B.
in die ungarischen Staaten , nach
dem lombardisch - venetianischen
Königreiche , nach Tirol , nach
dem Freihafen Trieft , dann nach
Fiume und Brodi bestimmt ist,
die erforderliche Zollbollete zu
erheben und beizubringen.

§ . 5 . Insbesondere müssen je-
doch alleFrachtstücke , welche nach



Dienstag.Montag.

99

Abfahrt
von Wi en.

Abends

7 Uhr.

Nachmittag
2 Uhr

Abends

7 Uhr.

s
«r
S
N

N a ch Rückkunft.

Über Jglau , Czaslau.
Mit diesem in Verbindung:

2) Von Czaslau überChrudim, 2 aromirz
nach Arnau.

K) ÜberChrudim , Leutomischl , Zwittau.
e) ÜberJaromirz,Nachod nach Preußisch-

Schlesten , Posen und Preußen.
6) Von Prag über Diftritz , Tabor rc.
e) Während 'der Kurzeit vom i 5 .Mai bis

i 5. Sept . von Prag nach Karlsbad.
k) Von Prag überBeraun , Zditz rc.

Alle

Donnerstag
Morgens.

Über Brünn , Olmütz , Weißkirchen,
Teschen,  Bielitz , Podgorze , Tarnow,
Nzeszow nach Lemberg.

Mit diesem in Verbindung:
s) Von Brünn über Schwarzkirchen,

Groß r Meseritsch rc.
d ) Von Podgorze nach Krakau und dem?

Königreiche Polen-
0) Von Lemberg nach Brodi.
ä ) Von Teschen nach Troppau mittelst

Botenfahrt.

Über Linz, Lambach , Ried , Braunau nach
Baiern , Württemberg , Baden , Frankreich.

Alle
Mittwoch
Morgens.

Montag
Abends.

K

Abends

7 Uhr.

N

Über Bruck , Gratz , Marburg , Laibach,
Präwald . ^

Mit diesem in Verbindung : Montag
a) VonBruck über Nottenmann , Ischl re - Vormittags.
b) Von Triest nach Fiume.

Abends

7Z Uhr. O

Über Wittingau , Budweis . Klattau , Pil¬
sen , Eger , Asch nach Hof . Von dort nach
den fürstl . Reußischen , Herzog! . Sächsischen
Landen , so wie nach dem Kurfürftenthume
Hessen,nachderpreuß .ProvinzSachsen,nach
den Herzog! - Anhalt ' schen , herzogl . Braun¬
schweigischen Landen , nach dem Königreiche
Hannover , den fürftl . Lippe' fchen , fürstl.
Waldeck ' schen und großherzoglich Qlden-
burg ' schen Länden , dann nach Dänemark
und den Hansestädten , weiter von Hof
nach Baireuth.

Alle Freitag
Morgens.

Anmerkungen.

den Niederlanden , nach Frank»
reich oder Italien versendet wer¬
den , nebst der erwähnten Zoll-
bollete , mit einer vom Aufgeber
unterfertigten und datirten Er¬
klärung in deutscher , französi¬
scher oder italienischer Sprache
versehen werden . Diese Erklä¬
rung (Declaration ) muß enthal¬
ten : ») Die vollständige Adresse
des Empfängers ; b ) die Benen¬
nung des Stückes nach der Pa¬
ckung ; o) die Berufszeichen ; ck)
genaue und fpecificirte Angabe
des ganzen Inhaltes ; e) das
Gewicht der Waare.

§ . 6 . Goldmünzen , welche
nicht münzämtlich gesiegelt sind,
werden bei der Aufgabe von
den Postbeamten gezählt.

H. 7 . In Ansehung des Sil¬
bergeldes ist zu beobachten : »)
Dasselbe wird bis zu dem Be¬
trage von zwanzig Gulden ge¬
zählt , und die Postwagens -An¬
stalt haftet dafür nach Bestim¬
mung des § . 1 ; K) Beträge von
mehr als zwanzig Gulden bis
einschließig tausend Gulden kön¬
nen in Rollen , mit Wachslein¬
wand überzogen , aufgegeben
werden ; c ) Beträge von mehr
als tausend Gulden müssen aber
in Kisten oderFäßchen , welche
mit Stroh umwunden , und in
grobe Leinwand eingenäht sind,
gepackt sein.

Die Rollen , Kisten oderFaß-
cken hat der Aufgeber wohl zu
siegeln , und den Postbeamten
liegt ob , diese zu wägen , und im
Aufgabsscheine das Gewicht an¬
zusetzen , den Geldbetrag aber
mit den Worten : Nach An¬
gabe,  beizurücken.

Die Postwagens - Anstalt haf¬
tet sonach hinsichtlich der such h)
und «) bemerkten Frachtstücke
blos für die richtige Übergabe
nach Gewicht und unter Siegel
des Aufgebers.

H. 8 . Die aufzugebenden mit
Geld beschwerten Briefe müssen
offen überbracht werden , und
auf der Rückseite den Namen
und die Wohnung des Aufge¬
bers enthalten , nicht minder die
Gattungen des darin befindli¬
chen Papiergeldes aus der
Adresse specificirr sein.

H. 9 . Einem jeden Aufgeber
stehet es im Allgemeinen frei
für die der fahrenden Post - An-



Donnerstag,

roo

Abfahrt
von Wien. Nach Rückkunft.

K

Abends

74 Uhr.

Mit diesem in Verbindung:
») Von Vudweis nach Tabor re.
h) Alle 14 Tage von Pilsen , über Klentsch

nach Waldmünchen und Schwandorf.

Von Eger nach Adorf.

Nachmittage
L Uhr.

Über Odenburg , Güns , WaraSdin und
Agram nach Karlstadt.

Alte 14 Tage
am Freitag.

Alle Freitag
Morgens.

Samstag
Mittags-

-K
S Abends

7 Uhr.

Abends

7 Uhr.

H

Mittags
ij Uhr.

L sL »

Über Haimburg , Kittsee , Naab , Komorn.
Mit diesem in Verbindung:

a) Von Kittsee nach Preßburg.

b) Von Ofen über Erlau nach Kaschau
alle 14 Tage.

Alle Freitag
Morgens-

Alle i4Tage
am Freitag;
Morgens.

Über Iglau , Czaslau.
Mit diesem , in Verbindung:

») Von Prag über Schlan Peterswalde,
Zehist nach Dresden und dem König¬
reiche Sachsen.

d ) Von Schlau nach Aussig.
e ) Von Prag über Horoseds , Karlsbad,

Eger nachHof .Von dort nach den fürst¬
lich Reuß ' schen , herzoglich Sächsischen
Landen , so wie nach dem Kurfürsten-
thume Hessen , nach der preuß . Pro¬
vinz Sachsen , nach den Herzog!. An-
halt ' schen , herzoglich Braunschweig ' «
scheu Landen , dem Königreiche Han¬
nover , den fürstl . Lippe ' schen , sürstl.
Waldeck ' schen und großherz . Olden-
burg ' schen Landen , dann nach Däne¬
mark , den Hansestädten , weiter von
Hof nach Baireuth.

ü) Von Eger nach Adorf.
e ) Von Prag über Iungbunzlau , Hayd « ,

Numburg , sächs. Neustadt rc.
k) Von Iungbunzlau über Reichenberg,

Friedland , Seidenberg , nach derOber-
und Nieder - Lausitz , Mark Branden¬
burg . Pommern , Mecklenburg , von
Reichenberg nach Zittau rc.

Alle Sonntag
Morgens.

Über Linz , Lambach , Salzburg , Wörgl. Alle Samstag
Morgens.

Anmerkungen.

stalt übergebene Sendung das
tariffmäßige Porto sogleich bei
der Aufgabe zu bezahlen , oder
an den im Jnlande befindlichen
Abnehmer anweisen zu lassen;
jedoch müssen alle Sendungen
ohne Unterschied des Inhaltes,
welche nicht den öfachen Werth
des Taxbetrages haben , j.bei
der Aufgabe sogleich srankirt
werden.

§ . io . Eben so kann das Porto
für die in das Ausland gehöri¬
gen Sendungen an den Abneh,
mer angewiesemwerden , wovon
jedoch diejenigen Sendungen
ausgenommen sind , welche über
Krakau nach Warschau und
weiterhin nach Polen gehören,
und wofür das Porto gleich bei
der Aufgabe bezahlt werden
muß.

§ . 11 . Sendungen nachSchwe-
den müssen an ein Handlungs-
hauS zu Stralsund adressirt wer¬
den , welches die auf denselben
haftenden Gebühren entrichtet
und die Spedition weiter nach
Schweden besorget.

Even dasselbe ist bei Sendun¬
gen nach Rußland zu beobach.
ten , und daher werden die da¬
hin aufgegebenen Stücke nur
bis Memel und Drodl beför¬
dert.

§ . 12 . Schießpulver , Vitriol¬
öl und andere Gegenstände,
welche durch Reibung und Luft-
zudrang sich entzünden könnten,
werden amPostwagen nichtaus-
genommen.

Diejenigen , welche es wagen
würden , eine solche Waare ohne
Anzeige auszugeben , werden
zumvierfachenErlagedeSFracht-
preises verhalten werden , und
haben überdieß für jeden Scha¬
den zu haften , welcher dadurch
entstehen würde.

§ . i 3 . Die mit den k. k. Post,
wägen anlangenden Sendun¬
gen werden , und zwar dicFracht-
stücke durch die Briefträger an
die Eigenthümer avisirt , die be-
schwerten Briefe hingegen so¬
gleich in dieWohnungen bestellt.

§ . 14 . Reisende , die sich des
k . k. Postwagens bedienen , ha¬
ben sich mit einem Erlaubnis
scheine von der k. k. Polizei-
Oberdirection zu versehen , und
einige Tage vor der Abfahrt des



roi

Abfahrt
von Wien. Nach

Mit diesen ! in Verbindung:
») Von Linz nach Steier-
b ) Von Salzburg überHallein , Gotting rc.

v.

ss
Z

Mittags

rj Uhr.

Ä
s

L

«) Uber Hof , Isch ! re.
6) Von Salzburg über Traunstein , Was¬
serburg rc.

e) Von Wörgl nach Kufstein.
t) Von Innsbruck über Botzen , Trient,

Roveredo , Verona und Mancua nach dem
lombardisch - venetianischenKönigreiche und
allen übrigen Staaten Italiens.

g) Von Innsbruck über Bregenz nach St.
Gallen , nach der Schweiz und dem südlj-
chenTheile des Großherzogthums Baden,

ll) Von Botzen über Meran , Mals rc.
i) Von Bregenz über Feldkirch nach Grau¬

bünden.

M

Nachmittags
2 Uhr.

N

Über Brünn , Olmüh , Troppau , Jä-
gerndorf nach den preuß . Provinzen,
Schlesien , Posen und Preußen.
Mit diesem in Verbindung:

P Von Drünu über Zwittau , Leuto-
mischel nach Chrudim-

d) Von Troppau nach Ratibor.
P Von Jagcrndorf nach Schlesisch -Neu-

ftadt und Breslau.

Abends

7 Uhr.

In jedem Monate
den 4 . Morgens

S Uhr. 8
M

Über Gratz , Marburg , Laibach , Prä-
wald.
Mit diesem in Verbindung:

P Von Marburg nach Pettau , San-
ritsch rc.

b ) Don Triest nach Fiume.
c) Von Triest über Görz , Udine , Trevi-

so nach Venedig.
6) Von Venedig über Padua , Vicenza

nach Verona.
«) Über Venedig nach Ferrara.

Besondere Postwagens -Verbindung mit
Zwettel.

Über Gföll.

Rückkunft. Anmerkungen.

Alle

Samstag
Morgens.

Alle Samstag
Morgens-

Alle Freitag
Vormittags.

In jedem Mo-

Wagens bei der k . k. Hauptpost-
wagenS - Expedition zu meiden,
woraus sie nach Errichtung der
tariffmäßigen Gebühr ausge¬
nommen werden , und einen ge-
druckcenVormerkschein erhalten,
den sie wohl aufzubewahren ha¬
ben , nachdem ihnen bei vollen¬
deter Reise nur gegen Rückgabe
desselben die mitgeführte und
hierauf specificirte Bagage aus¬
gefolgt werden kann.

Alle Stücke , welche zur Ba¬
gage gehören , müssen mit einer
Adresse versehen sein , und in
der bestimmten Zeit zur Aufgabe
in das Amt geschafft werden.

§ . r5 . Der nämliche Fall fin¬
det bei jenen Reisenden Statt,
welche sich zur Reise derEilwä-
gen bedienen.

§ . 16. Jeder mittelst der Eil-
wagen Reisende kann LoPf . Ge¬
päck frei mit sich nehmen , wel¬
ches blos in Mantelsäcken , Fell¬
eisen und dergl . Behälter ver¬
packt sein darf ; und demjeni¬
gen , welcher einen Platz im
Innern des Wagens gelöset
hat , werden auch noch an den
Tagen , an welchen die Post-
oder Brancardwagen abgehen,
50 Ps . Gepäcke portofrei ent¬
weder voraus - oder nachgesen¬
det . Bei der Aufgabe der Baga¬
ge erhält der Passagier ein Aus-
gabs - Recepisse , gegen weiches
sodann bei beendigter Reise die
Aussolgung des Gepäckes Statt
findet.

§ . 17 - Die mit dem Postwa¬
gen reisenden Passagiere baden
dermal nebst dem ' Passagier-
Porto noch besonders den Po¬
stillionen ein Trinkgeld von 3 kr.
Conv - Münze für eine einfache
Post aus die Hand zu bezahlen,
jene aber , welche mit dem Eil-
wagen reisen , entrichten an die
Postillione gar kein Trinkgeld.

nate am 2.

Morgens.





Ivo

Abfahrt. Nach Ankunft.

Alle Montag,
Mittwoch u . Sam¬
stag Abends um 9
Uhr.

Über Znaim , Jglau und Czaslau nach Prag.
Mit diesem steht in Verbindung ver Eilwagen von Prag nach Dresden,
von Dresden nach Berlin , von Dresden nach Leipzig , von Leipzig nach
Hambura , von Prag nach Rumburg , Reichenberg , von Reichenberg nach

Zittau , von Zittau nach Dresden und von Prag nach Karlsbad.

Alle Montag,
Dienstag . Donner¬
stag u . Freitag früh
um 6 Uhr.

Alle Dienstag und
Freitag früh um 6
Uhr.

Über Znaim , Jglau und CzaSlau nach Prag.
(Jedoch nur in den Sommermonaten .)

Alle Mittwoch und
Samstag Abends
um 6 — 7 Uhr.

Alle Dienstag und
Freitag Abends um
S Uhr.

Über Dudweis nach Prag-

pr . Wessely nach Prag-

Alle Freitag früh
um 6 Uhr.

Alle Freitag früh
um 6 Uhr.

Alle Mittwoch
Abends um gZ UHr.

Über Brünn , Olmütz , Podgorze , Tarnow , Przemisl nach Lemberg.
Alle Mittwoch

früh um 6— 7 Uhr.

Alle Mittwoch
Abends um 92 Uhr. Nach München. Alle Sontag um

6 Uhr früh.

Alle Donnerstag
früh um 5z Uhr-

Über Bruck , Klagenfurt , Udine , Treviso , Verona , Bergamo nach
Mailand.

Alle Donnerstag
früh um6 bis 7Uhr.

Alle Samstag
Abends um gzUhr.

Über Brünn und Qlmüh nach Troppau. Alle Samstag
früh um 6— 7 Uhr.

Alle Samstag
u . Montag Abends
um 92 Uhr.

Nach Salzburg
und

Innsbruck.

Alle Montag u.
^Mittwoch Mittags
! um 12 Uhr.

Alle Donnerstag
u . Samstag früh
um 7 Uhr.
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L . Passagiers - Gebühren für mittelst Eilwagen Reifende , mit Inbegriff von 10 kr.
Eonventions - Münze Einfchreibegebühr.

Im Innern
und am Vor-
derrheile des

Wagens.

kr.

Im Innern
und am Vor¬
derteile des

Wagens.

fl. kr.
Nach Baden
Nach Preßburg
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Brünn
Bei Excra - Fahrten dahin
Nach Prag
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Ofen .
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Gratz
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Triest
Bei Excra - Fahrten dahin
Nach Laibach
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Linz .
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Ollmütz
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Troppau
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Lemberg
Bei Extra - Fahrten dahin.

2
4
7
9

r?
20
14
15
11
i3
3i
34
23
26
io
12
i r
13
i5
-7
42
46
18

4o

5o
46

2
53

45
36
10

*9
26
12
26
11
44
26
29
40
58
52
5

Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Udine
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Venedig
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Mailand
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Budweis
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Podgorze
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Innsbruck .
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Salzburg
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach München

„ Schärding .
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Braunau
Bei Extra - Fahrten dahin
Nach Verona pr. Innsbruck

„ pr . Mestre
Nach Mantua pr. Innsbruck
Bei Extra - Fahrten dahin

20

27
30
34
38
47
53
10

12
25
26

27
31
'7
2 o
24
i4
16

16

>9
44
38
46
54

14
32
5o
32
43
42
32
22
4

11
16
4

33
4o
35
32
28
52
52
39
4

22
26

1Nach Klagenfurt
Anmerkung.  In Bezug auf die mittelst Eilwagen Reisenden.

Diese sind nicht verbunden , an die Postillione ein Trinkgeld zu entrichten.
Die einen inner » Platz bezahlt haben , können 5c» Pfund Bagage frei mitnehmen , doch mit dem Eilwagen

nur 20 Pfund , und die übrigen Zo Pfund werden mittelst Brancardwagen befördert.

1^ . Postwagens - Tariffe,
nach welchen in allen Ländern des österreichischen Kaiserstaates , mit einziger Ausnahme des lombardisch - venetiani»

schen Königreiches , die Postwagens - Gebühren in Conventions - Münze eingehoben werden müssen.

s) Tarifs für die mit dem Postwagen reisenden Personen.

4 . Von Wien nach Karlstabt.
i>. Für einen Sitz im Innern des Wagens
b . Für einen Sitz im Vordertheile des Wagens

6 . Von Lemberg nach Vrodi:
Für einen Sitz im Innern des Wagens

b . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens
6 . Von Triest nach Fiume:

s . Für einen Sitz jm Innern des Wagens
b . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens

O . Von Laibach nach Salzburg:
s . Für einen Sitz im Innern des Wagens
d . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens

L . Von Ofen nach Kaschau:
a . Für einen Sitz im Innern des Wagens
b . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens.

41
19

48
6<

40
51

40
55

5P

b' . Von Ofen nach Semlin:
->. Für einen Sitz im Innern des Wagens
b . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens,

sl . Von Ofen nach Hermannstadt:
s . Für einen Sitz im Innern des Wagens .
b . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens.

H . Von Hermannstabt nach Kronstadt:
Für einen Sitz im Innern des Wagens

d . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens.
k. Von Mühlenbach nach Klausenburg:

Für einen Sitz im Innern des Wagens
d . Für einen Sitz am Vordertheile des Wagens.

k . Von Linz nach Steier.
1^. Von Wien nach Zwettl . . . . .
Bei allen diesen Fahrten sind dem Postillion für

1 einfache Station an Trinkgeld zu entrichten .

26
38

49
35

30
45

45
8

12
24



d ) Tarifs über die Po stritt - Gebühren.
rc>5

Gegenstände.

In Oesterreich unter der Enns uns ob der Enns,
Böhmen , Mähren , Schlesien , Steiermark,
Körnchen , Dalmatien und in dem ungarischen
Küstenlande von Szamobar an über Rakov-
Patak , Fiume bis einschließig Czirkvenicza , dem
Karlftädter - Kreise , der kroatischen Militär-
Grenze , Salzburgund die Parzellen des Inn-
und Haueruckviertels , Rittgeld

I n Krain , Tirol und Vorarlberg , Rittgeld
I m deutschen Küstenlande , Rittgeld .
In Galizien , und zwar im Wadowiher - , Boch-

niaer - , Tarnower , Sandezer - , Jasloer - , und
Rzeszover -Kreise , und Siebenbürgen

In den übrigen Kreisen von Galizien .
In Ungarn und in der ungarischen Militär-

Grenze , und Kroatien mit Ausname des Karl-
städtcr -Kreises , Rittgeld . . . .

c ) Tarifs

Vom
Geldbeträge

in
Gulden

fl . kr

55

Gegenstände.

Postillions - Trinkgeld:  in Tirol , Jllirien,
Dalmatien , im Küstenlande , dann im ungari¬
schen Küstenlande , Körnchen Krain

In Oesterreich ob und unter derEnns , Böhmen,
Mähren , Schlesien , Steiermark

In Galizien , Ungarn und Siebenbürgen , Kroatien
mit Ausnahme des Karlstädter -Kreises

Im Lombardisch -Venezianischen Königreich Ritt-
gelb . . . . . .
Trinkgeld . .
Dem Stalliere für jedes Paar Pferde .

Schmiergeld,  wo das Schmier vom Postil¬
lion beigegeben wird , durchaus

Ohne deren Beigabe , blos für die Arbeit .
Ca l e sch en g e l d , für eine gedeckte Calesche

überall die Hälfte , für eine ungedeckte Calesche
überall das Viertel des bestehenden Rittgeldes.

für Geldsendungen.

V o n P o st m e r l e n.

59

fl . I kr.

S 6 E
4 o i 44

fl . Ikr. - fl. jkr . jfl . jkr. fl. j kr.
bis

einschließs . io fl
überiobis2b -

» 25 , 5o -
- 5o - ^5 -
» ^ 5 - ic>0 -

Circulare.
Zu Folge Decrets der hohen k. k. allgemeinen Hofkammer cksto . n . Juni rörZ ist , im Einverständnisse mit

dem k. k. hohen Finanz - Ministerium , zur Beförderung des Geldverkehres , und jedes Hrndernisi des leick.
teren Umlaufes der Gelder zu beseitigen , beschlossen worden:

Erstens.  Den bisherigen Zwang , alles gemünzte Geld , dann Banknoten , EinlösungS - und Anticipa-
tions - Scheine nur mittelst des Postwagens versenden zu können , ganz aufzuheben , und die Wahl der Mittel
zu Versendung von Geldbeträgen , wie auch

Z w e i t e n s , ^die Versendungsart der Staatspapiere lediglich dem Ermessen der Privaten zu überlassen.
Drittens.  Jenen Besitzern von Staatspapieren , welche sich zur Versendung derselben des Postwagens

bedienen , die Angabe des Werthes der zu versendenden Obligationen frei zu stellen , und die Postwagens-
Porto - Gebühr nur nach eben diesem angegebenen Werthe , und nach den dermal für die Versendung von
Obligationen bestehenden Tariffen abzunehmen.

-4
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e) Tarifs für die Botenfahrt zwischen Wien und Zwettl.

Fra ch t e n Geldsendungen

Dom Gewichte
und Pfund

inclusiv«

von
i — 4

I über I
l 4 - 8 I

über
8 — 12

über
12 — 16

P o ft m e i l e n

Vom
Geldbeträge
in Gulden

von
i — io über io

P o st m e i l e n

über 1 — 2
2 — 4
4 - 6
6 — 8
6 — io

IO — 12
12 — l 5
l 5 — 20
20 - Zo
Zo — 4o
4o — 5o
5o — 6o
6o c— 70
70 — 80
80 — 90
90 — 100

fl . ! kr. fl

4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Zo
32

kr . fl. I Le.

7
8

11
13
i 5
r?
20
23
25
28
3o
33
36
29
4 i

6
8

10
13
16
18
2l
24
27
3c>
33
36
4o
44
48
5o

kr.

7
10
12
16
19
21
24
28
32
35
39
42
4?
ft2
57
59

big inclusiv«
10 fl.

über 10 — 25
„ 25 — 5o
» 5o — ? 5
» ? 5 -roo

Anmerkung . 1

kr.

2
3
6
9

12

fl- kr.

2
4
7
10
i 4

Hierzu die Gebühren für
die Briefe nach dem
Briefpoft - Tariffe vom
1 . Februar 1818.
Die in den allgemeinen
Tanffen I und H ent¬
haltenen Anmerkungen
haben nach Verhältniß
auch hier ihre volle An¬
wendung.

O. Ankunft und Abgang der reitenden Post in Wien.

In Wien
kommen täglich an:

Die Journal - Posten:
1 ) Aus Ober -Österreich : von Linz , Augsburg , Nürn¬

berg , Regensburg , Frankfurt.
2) Aus Böhmen : von Prag.
3) Aus Mähren : von Brünn , Olmütz , Teschen,

Lemberg.
4) Aus Ungarn : von Preßburg und Ofen . ^
5) Aus Steiermark : von Laibach , Triest , Venedig,

Gratz , Klagenfurt , Mailand.
Sonntags.

Die Journal -Posten , dann von Kroatien , Siebenbürgen,
Rußland , Krems , Pilsen , Gör ; . St . Gallen , Zürch,
Bregenz , Salzburg , Schleitz , Frankreich und England.

Montags.
Die Journal -Posten , dann aus Schlesien , Berlin , Dres¬

den , Leipzig , Königgrätz , Rumburg , Klausenburg,
Maria - Zell und Guttenbrunn , Kaschau.

D i e n st a g s-
Die Journal - Posten , dann von Pilsen , aus Daiern.

Tirol , Deutschland , Hamburg , Berlin , Krems,
Semlin , Sr . Gallen , Zürch , Bregenz , Innsbruck,
Schleitz . .

dlk . In den Sommermonaten kommt die sächsische
Post täglich an , und geht täglich ab ; in den
Wintermonaten kommt dieselbe Mittwoch und
Samstag an , und geht an denselben Tagen ab.

Mittwochs.
Die Journal - Posten , dann die sächsische , von Bregenz,

Hamburg , Rußland.
Donnerstags.

Wie Sonntag ; dann Botzen , Königgrätz , Innsbruck,
aus dem Banate , Siebenbürgen . .

Freitags.
Die Journal - Posten , dann von Wessely,Tabor , Eger , Pil¬

sen , Königgrätz , Maria - Zell , Guttenbrunn , Leipzig,
Hamburg , Schleitz , Berlin , Ober - Ungarn und-
Klausenburg.

Samstags.
Die Journal - Posten , dann von St . Gallen , Zürch,

Bregenz , Hamburg , Leipzig , Pilsen , Preußen,
Semlin.

Gehen täglich ab:
Die Journal - Posten : ,

1 ) Nach Ober -Ofterreich : nach Linz , Regensburg , Mün¬
chen , Augsburg , Nürnberg , Frankfurt.

2 ) Nach Böhmen , Prag . ^ ^
3) Nach Mähren, 'über Brunn , Olmutz , Teschen nach

Lemberg . ^
4) Nach Ungarn : nach Preßburg bis Ofen.
5 ) Nach Steiermark , über Bruck an der Mur nach

Gräh , Laibach , Trieft und Venedig , Klagenfurt und
Mailand.

Montags.
Die Journal - Posten , dann nach St . Gallen,  Zürch,

Bregenz , Salzburg , Innsbruck , Jglau , Leipzig,
Troppau , Botzen.

Dienstags.
Die Journal - Posten , Salzburg , Innsbruck , Botzen,

Bregenz , St . Gallen . Zürch , Budweis , Wessely , Ta¬
bor , Pilsen , Eger , Schleiß , Hamburg , dann m das
ganze Ober - und Nieder -Ungarn , in das Banat , nach
Siebenbürgen , Slavonien , Kroatien , Sirmien , Dal¬
matien u . die Walachei , nach Frankreich und England.

Mittwochs.
Die Journal - Posten , dann nach Jglau , Hamburg,

Budweis , Wessely , Tabor . Pilsen , Eger , Sachsen,
Schlesien , Preußen , Galizien , Lodomerien , Polen,
Rußland , Venedig , ganz Italien und Dalmatien,

i 4 *
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in das ganze deutsche Reich ; von St . Pölten nach
Kc . ms , Maria Zell ; von Enns nach Steier.

Donnerstags.
Die Journal - Posten , Salzburg , Innsbruck , Botzen.

Bregenz , St . Gallen,Zürch , Jglau , Eger , Leipzig,
Dresden , Schleitz , Görlitz , nach Frankreich » . England.

Freitags.
Die Journal ^Posten , dann nach Wessely , Tabor , Po¬

sen , Eger , Schleitz , Hamburg , ganz Ungarn , Kroa¬
tien und Siebenbürgen ; dann nach Berlin.

Die türkische Post nach Constantinopel geht jeden Monat
zweimal ab , und kommt zweimal wieder an.

Samstags.
Die Journal - Posten , Salzburg , Innsbruck , Bregenz,

St . Gallen , Zürch , Jglau , Hamburg , Schleitz,
Leipzig , Dresden , Schlesien , Preußen , Galizien,
Lodomerien , Polen , Rußland , Venedig , ganz Ita¬
lien und Dalmatien , m das ganze deutsche Reich
und nach Frankreich ; von St . Pötten nach Krems,
Maria - Zell ; von Enns nach Steier.

Anmerkungen.
Die zu recommandirenden Briefe müssen von 2 bis

6 Uhr Nachmittags aufgegeben werden.
Jeder Aufgeber 'eines solchen Briefes hat aus die

Rückseite des Briefes seinen  Namen , Charakter und
Wohnort genau anzugeben.

H . B r i e f p o st - Ordnung.
Bestimmungen

nach der hohen Verordnung vom 10 . April 1817 wegen
Regulirung der Briefpost - Gebühren.

r ) Die Briefgebühr muß nach Verhältnis der Ent¬
fernung der Aufgnbsorte von dem Abgabeorte in Abstu.
fungen von drei Poststationen entrichtet werden.

Für inländische Briefe sind sieben Abstufungen be¬
stimmt , und es gilt sonach die Gebühr der siebenten
für die höchste.

Für Briefe in fremde Staaten und aus denselben
sind fünf Abstufungen bestimmt und es gilt sonach die
Gebühr der fünften für die höchste.

In Ansehung der letzteren Briefe ist zu bemerken,
daß die Gebühr nun nach der Entfernung inner der
Länder des Kaiserstaates vom Aufgabsorte bis zur
Grenze oder von der Grenze bis zum Abgabsorte ent¬
richtet , überdieß aber auch die Transits . Gebühr , in so
weit sie fremde Staaten beziehen , vergütet werden muß.

r ) Die Brief - Gebühr muß vom ersten Februar 1818
angefangen in Conv . Münze erlegt werden.

3 ) Bei der inländischen Correspondenz wird die
Briefgebühr nur Einmal , und zwar bei der Abgabe,
von dem Empfänger des Briefes entrichtet.

4) Ausgenommen hiervon sind:
-») Briefe , welche der Aufgeber , obgleich sie nur

für das Inland bestimmt find , — dennoch gleich bei der
Aufgabe frankiren , und hierdurch den Empfänger des
Briefes von der Zahlung der Gebühr frei halten will.

h) Briefe , welche von Parteien an portofreie In¬
dividuen , oder an öffentliche Behörden ausgegeben
werden.

c) Briefe , welche in das Ausland bestimmt sind . Für
alle diese Briefe ( a b et c ) muß die Gebühr sogleich
be , der Aufgabe entrichtet werden , und zwar für die
Briefe «ud b das halbe Porto.

5) Für die Aufgabe jener Briefe , wovon nach ä ) die
Gebühr bei der Abgabe zu entrichten ist , werden bei
allen Postämtern Behältnisse bereit stehen , in welche zu
jeder Stunde , bis zum festgesetzten Schluffe , die Briefe
eingelegt werden können . Jene Briefe hingegen , wofür
nach 4 ) die Gebühr sogleich zu entrichten ist ', müssen dem
Postbeamten eingehändigt werden.

6) Wenn Briefe oder Packete , für welche die Gebühr
bei der Aufgabe entrichtet werden muß , ohne Entrich¬
tung derselben in das Briefbehältniß eingelegt werden
sollen , so darf das Postamt selbe in keinem Falle , selbst
nicht wenn sie an öffentliche Behörden lauten , weiter
senden , sondern in diesem Falle ist eine Abschrift der
Adresse mit Bemerkung des Tages der Aufgabe und
daß die Absendung wegen unterlassener Zahlung der
Gebühr nicht erfolgte ( wie bei den unanbringlichen
Briefen nach 7) , öffentlich in dem Postamte anzuheften.

Dem Eigenthümer wird es sodann frei stehen , die
Absendung durch Erlag der Gebühr zu bewirken , oder
den Brief , nach gehöriger Erweisung des Eigenthums,
zurück zu nehmen . Geschieht das eine oder das andere
binnen vier Wochen nicht , so wird der Brief unter
öffentlicher Aufsicht verbrannt.

7 ) Es steht Jedermann frei , die an ihn gerichteten
Briefe anzunehmen oder die Annahme zu verweigern.
Im letzten Falle wird der Brief an die Aufgabs - Station
zurückgeschickt und dorr die Adresse ( wie 6) öffentlich
angehestet . Wirdein solcher Brief binnen zwei Monaten
nach dieser Anheftung nicht erhoben , so wird er ( wie 6)
verbrannt.

8 ) Auf jeder Adresse muß nebst der Aufgabsstation
der Abgabsort , und wenn sich in demselben kein Postamt
befindet , das nächste Postamt , sowie  auch das Land
oder die Provinz , in welcher das letztere gelegen ist,
genau und gut lesbar angegeben sein.

Demnach zahlt der einfache inländische Brief einschließig bis ein halb Loch schwer:

l . Stufe
von i bis 3
Poststauvueu.

II . Stufe
von z bis 6

Poststat.

HI . Stufe
von 6 bis 9

Poststat.
2 kr 4 kr. 6 kr.

IV . Stufe
von 9 bis i2

Poststat.
8H

V . Stufe
von 12 bis i5

Poslstat.

VI . Stufe
von i 5 bis 18

Poststar.

i 10 kr. > i2 kr.

VII . Stuf,
über 18.
Poststat.

14 kr.
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Die Gebühren für Briefe , welche in fremde Staaten zu befördern , oder aus denselben gekommen sind , ha¬

ben für das einfache Gewicht bis einschließig einem halben Loth folgenden Tarifs:

I . Stufe
von i bis 2

, Poststationen.

II . Stufe
von 3 bis 6

Poststat.

III . Stufe
von 6 bis 9

Poststal.

IV . Stufe
von 9 bis iL

Poststat.

V. Stufe
über is
Poststat.

r kr. 8 kr. j 10 kr. 12 kr. »L kr.

Anmerkungen.
r ) Die Gebühren L für Briefe , welche in fremde

Staaten zu befördern sind , oder aus denselben kommen,
werden nur nach der Entfernung inner der Lander des
Kaiserstaatcs , vom inländischen Ausgabsorte bis zur
Grenze , und hinsichtlich der Briefe , welche aus frem¬
den Staaten kommen , von der Grenze bis zum inlän¬
dischen Abgabeorte berechnen

2 ) Die Vergütung der Transito -Gebühren ist in je¬
nen Betragen zu leisten , welche von ausländischen Post¬
ämtern auf den Briefen vorgemerkt sind.

Z ) Der Tarifs ist nach Wiener - Gewicht berechnet.
4 ) Die Gebühren steigen:

« ) Vom einfachen Briefe bis einschließlich i6 Loth in
gleichem Verhältnisse.

b ) So wie das Gewicht 16 Loth übersteigt und bis
einschließlich 32 Leth oder ein Pfund , ist für jedes halbe
Loth Mehrgewicht , als 16 Loth , nur die Hälfte der Ge¬
bühr für einfache Briefe zu entrichten.

« ) So wie das Gewicht ein Pfund übersteigt , muß
die Gebühr in diesem Verhältnisse fortschreitend , jedoch
nach vollen Lorhcn berechnet , folglich ein jeder Brüch-
theil eines Lothes der Partei frei gelassen werden.

5) Packcte , welche mehr als 5 Pfund betragen , dür¬
fen auf denjenigen Straßen , wo der Postwagen fährt,
für die Briefpost nicht angenommen werden.

6) Besondere Gebühren sind zu entrichten:
«) Für einen recommandirten Brief Metall -M - 4 kr.
I>) Für ein jedes Recepssse über rccom-

mandirte Briefe sowohl bei der Auf¬
gabe als Abgabe - - - - - . 2 ,

e) Für ein jedes Retourrecepisse , wo¬
durch die Einantwortung des Briefes
bestätigt wird,

bei dem k. k. Hefpostamte in Wien - - 20 ,
bei den übrigen Postämtern - - - 12 »

Nachträgliches Circulare.
In Folge Verordnung der k. k . allgemeinen Hof»

kammcr wird zur Nachachtung bekannt gemacht:
§ 1 . Die Briefpost - Gebühren im lombardisch - Vene-

traulichen Königreiche werden mir r . Juli d - I . auf den
Fuß gesetzt , daß , von diesem Tage angefangen , der ge¬
genwärtig in den übrigen Ländern des österreichischen
Kaiserstaates bestehende Posttarifffür die im Innern die¬

ses Staares laufenden Briefe , auch für das lombardisch-
venenanilche Königreich , folglich für den Gesammtstaat
rn Anwendung kommt . Diesemnach wird

a) Jedermann frei stehen , Briefe für das lombar¬
disch - venetianlsche Königreich , so wie aus demselben für
die übrigen österreichischen Länder , bei der Aufgabelzu
frankiren , und dadurch den Empfänger des Briefes von
der Zahlung der Postgebühr frei zu halten , oder aber
sie unsrankirt aufzugeben , folglich die Postgebühr dem
Empfänger des Briefes zur Zahlung anweisen zu lassen;

b ) die Briefpost - Gebühr muß nach Verhältniß der
Entfernung der Aufgabeorte von den Aogabsorten ta«
riffmäßig vorgeschrieben und entrichtet werden;

e ) für Briefe , welche durch das lombardisch - vene-
tianische Königreich in einen fremden Staat , oder aus
einem solchen Staate durch das lombardisch - veneciani-
sche Königreich in eines der übrigen österreichischen
Länder zu befördern sind , wird die Briefpost -Gebühr nach
dem Tariffe für die ausländische Corrcspondenz vom Auf¬
gabsorte bis zur äußersten Grenze des Kaiserstaates , und
umgekehrt , von dieser Grenze bis zum Abgabsorte , vor¬
zuschreiben und zu entrichten sein.

§ . 2 . Ungebundene Bücher , Broschüren , Mustkalien
und andere Druckwerke , so wie auch Waarenmuster
können von nun an , wenn sie unter Kreuzband mit an-
geschriebener Adresse versendet werden wollen , auf die
Briefpost aufgegeben werden . Die Postgebühr istjedoch
sogleich dei der Aufgabe , und zwar mit einem Drittheil
jenes Betrages zu entrichten , welcher , nach den beste¬
henden Tariffen , für Briefe zu entrichten sein würde;
dieser Betrag darf aber nie minder sein , als die Taxe
für den einfachen Brief.

Eine Zurückzahlung dieser Gebühr findet keineswegs
Statt , wenn der Adressat die Annahme des PacketS ver¬
weigern , und die Zurücksendung desselben an den Em¬
pfänger erfolgen würde.

§ . 3 . Da unter den gegenwärtigen Verhältnissen
alle Briefe , welche nach Spanien , Portugal , Gibraltar,
in die spanischen , portugiesischen , französischen und andere
Colomen durch Frankreich gesendet werden , von der k. k.
österreichischen bis an die königl . spanische Grenze , und
rücksichtlich bis an die Meeresküste , frankirt werden müs¬
sen , so sind beider Aufgabe solcher Briefe , nebst der
vorgefchriebenen inländischen Postgebühr , 12 Kreuzer
für jeden einfachen Brief bis einschließlich ein halb Loth
Wiener Gewicht , und eben so viel für jedes folgende hal¬
be Loth bei schwereren Briefen , als Frankirungötaxe,
von dem Aufgeber zu entrichten.

I . Kundmachung
wegen Errichtung einer Stadtpost in der Haupt - und Residenzstadt Wien.

ie hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat über Antrag
der k. k. obersten Hofpost Verwaltung genehmiget , daß
die in Wien seither bestandene kleine Post aufgehoben,
und dagegen , vom 18 . August dieses Jahres ( i 63o) ange-
fangen , ein ; Stadtpost errichtet werde.

Der Zweck der Stadtpost ist:
s ) Vermehrung der Correspondenz - Gelegenheitfür die

Bewohner der Haupt - und Residenzstadt unter sich.
b ) Schnellere Vertheilung der h er angekommenen

Briefe und Sendungen , und
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e) größere Bequemlichkeit für die vom Hofpostamte
entfernt wohnenden Correspondenten in der Auf¬
gabe ihrer Briefschaften und Sendungen.

Zur Erreichung dieser Absichten sind folgende Einlei¬
tungen getroffen worden:

1) Die Stadt und die Vorstädte sind in sechs
Hauptbezirke,  und diese zusammen in 46 B e st e l-
lungsbezirke  abgetheilt.

Den ersten Hauptbezirk  bildet die innere
Stadt . Den zweiten Hauptbezirk  bilden die Vor¬
städte : ^ Leopoldstadt und Jägerzeile . D en dritten
Hauptbezirk  die Vorstädte : Roßau , Althanische Grund,
Lichtenthal , Thury , Himmelpfortgrund , Michaelbaierische
Grund , Alsergrund . Den vierten Hauptbezirk  die
Vorstädte : Josephstadt , Strotzische Grund , Alt - und das
außer der Linie gelegene Neulerchenfeld , Breitenfeld,
Schottenfeld , Neubau , St . Ulrich oder am Platzl , Spitl-
berg , Mariahilf . Den fünften Hauptbezirk  die
Vorstädte : Windmühle , Laimgrube , Magdalenen - Grund,
Gumpendorf , Hundsthurm , Reinprechtsdorf , Margare¬
then , Nikolsdorf , Mahleinsdorf , Lorenzergrund , Hungel-
brunn , Wieden , Schaumburger Grund . Den sechsten
Hauptbezirk endlich  die Vorstädte : Landstraße,
Weißgärber und Erdberg.

2 ) In jedem Hauptbezirke ist zur Bequemlichkeit
des Publikums ein Postamt errichtet.

Jenes im ersten Hauptbezirke leitet als Stadtpost-
Oberamt unter der Aufsicht der obersten Hofpost -Verwal-
tung die Geschäfte der Stadtpost -Anstalt.

3 ) Außer dem Stadtpost -Qberamte und den fünf
Filial -Ämtern sind noch Briefsammlungen errichtet.

4) Die Verbindung zwischen dem Stadtpost - Qber-
amte und den Filial -Ämtern wird durch einspännige , zwei¬
rädrige Cariol - Wagen in folgender Art unterhalten : Alle
Wochentage wird von dem Stadtpost - Qberamte früh um
8 und 10 Uhr , Mittags um 12 Uhr , Nachmittags um 2
Uhr , Abends um 6 Uhr zu jedem Filial -Postamte ein solcher
Wagen abgesendet , dessen Rückfahrt von dem Filial»
Amte früh um 9 Uhr , Vormittags um n Uhr , Nachmit¬
tags um 2 Uhr , Abends um 5 Uhr , um 6j Uhr Statt
findet.

An Sonn - und Feiertagen werden diese Wagen
vom Stadtpost - Qberamte Mittags um 12 Uhr , und von
den Filial - Ämtern Nachmittags um 2 Uhr zum letzten
Mal abgehen.

5) Die Verbindung zwischen den Stadtpost -Ämtern
und den Briefsammlungen wird durch fünfmal täglich ab-
und zugehende Voten hergestellt.

6) Für jeden Bestellungsbezirk ist ein eigener Brief¬
träger bestimmt.

7 ) Bei dem Sltadtpost - Q beramte  werden
ausgenommen : alle Briefe , Geldsendungen und Packete
-bis zum Gewichte von 10 Pfund ; jedoch nur für die
Bewohner  Wien -s und der umliegenden Ort¬
schaften.

Die Aufnahme der für die abgehenden Posten be¬
stimmten Briefe und Postwagens - Sendungen geschieht
im ersten Hauptbezirke fernerhin in den bisherigen AmtS-
Localrtäten des Hofpostamtes.

8) Bei den fün f Fi li a l-Ä m t e r n können auf-
gegeben werden:

») alle Briefe an die Bewohner Wiens und der um¬
liegenden Ortschaften;

b ) alle mit den Posten weitergehenden Briefe , sie
mögen im Inlands bleiben , oder in das Ausland
bestimmt sein, sie mögen frankirc oder nicht frankirt,
recommandirt oder nicht recommandirt werden;
alle mit Geld beschwerten Briefe , alle Geldposten

und Packete bis zum Gewichte von 10 Pfund , sie
mögen an Bewohner in Wien lauten oder mit
den Posten weiter zu senden sein. Schwerere wei¬
tergehende Sendungen und andere , die zwar sehr
leicht aber von großem Umfange sind , werden
nur unter der Bedingniß ausgenommen , wenn
deren Transport mit den Stadtpost - Wagen mög¬
lich ist.

Bey den Filial -Ämtern werden ferner:
ck) auch Personen zur Reise mit den bei dem Haupt¬

amts in der Stadt abgehenden Eil - und Postwa¬
gen ausgenommen . und ebenfalls besorgen die
Filial -Ämter den Transport des Gepäckes dersel¬
ben , wenn es nämlich in Hinsicht auf dessen
Größe und Schwere möglich ist.

Endlich nehmen dieselben
e) auch Pränumeration auf alle in Wien erscheinen¬

den in - und ausländischen Zeitungen an.
Ausgenommen von der Aufnahme bei den Filial-

Ämtern sind:
Erstens.  Alle Briefe vorr portofreien Behörden

und Personen , in so fern von der Porto -Freiheit Gebrauch
gemacht werden will.

Zweitens-  Alle Packereien , die mit der Post von
Wien weiter zu senden , und in das Ausland oder in ei¬
nen außerhalb der Zolllinie liegenden Theil der Monarchie
bestimmt sind , wenn sie nicht vorher der vorgeschriebenen
zollämtlichen Handlung unterzogen wurden.

9) Bei den Briefsammlungen  werden aus¬
genommen :

s) alle Briefe und werthlosen Packete bis zum Ge¬
wichte von 1 Pfund an hiesige Einwohner , sie mö¬
gen recommandirt werden oder nicht;

b ) alle Briese , die mit der Post weiter befördert werden,
wenn sie an Personen inner der österreichischen
Monarchie lauten , und wenn sie nicht frankirc
auch nicht recommandirt werden sollen.

Briefe von oder an portofreie Behörden und Per¬
sonen , wenn sie von Wien weiter befördert werden sollen,
und wenn von der Portofreiheit Gebrauch gemacht wer¬
den wollte , ferner Briefe an Bewohner der nächsten Um¬
gebungen von Wien ; Briefe , die frankirt oder recom¬
mandirt werden sollen ; endlich alle Briefe mit Geld , Pa¬
ckete von Werth , und alle Packereien , die mit der Fahr¬
post von Wien weiter zu senden sind , sie mögen einen
Werth haben oder nicht , dürfen bei den Brief¬
sammlungen nicht angenommen werden.

10) Das Stad Lpost - Ob e r am t , so wie die
Briefsammlungen  werden täglich früh um 7 Uhr
geöffnet , und bleiben an denWochentagen bis Äbends 7 Uhr,
an Sonn - und Feiertagen aber nur bis Mittags offen . ..Ä

Die Filial -Ämter hingegen werden täglich von früh
7j Uhr bis Vormittags 11 Uhr , und an den Wochenta¬
gen Nachmittags von i2j Uhr bis Abends um 6 Uhr ; an
Sonn - und Feiertagen aber nur bis ij Uhr für das Pu¬
blikum geöffnet sein.

n ) Die Briefsammlungen  machen den
Schluß zu jeder Expedition nach Maßgabe der Entfer¬
nung von dem Stadtpost - Qberamte oder dem Filial -Amte,
in dessen Bezirk sie gehören , und zwar in der Art,  daß
die Boten , welche die bei den Briefsammlungen aufge¬
gebenen Briefe abholen , mit diesen Briefen gerade zu
der Zeit in dem Stadtpost - Qberamte oder in den Filial-
ämtern eintreffen , wenn diese zu der bevorstehenden Ex¬
pedition den Abschluß vorbereiten ; was bei jedem dersel¬
ben eine halbe Stunde vor Abgang des Stadtpostwagens
Statt findet.
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Recommandirte Briefe , „ Gelder und
Packereien werden bei den Filial - Ämtern an den
Werktagen nur bis Abends um 4j Uhr ausgenommen.
Nach dem Schluffe zur fünften Expedition werden bei
den Stadt - Postämtern , so wie auch bei den Briefsamm¬
lungen blos Briefe an hiesige Bewohner , und rücksicht-
lich nach den umliegender : Ortschaften ausgenommen,
die sodann am nächsten Morgen mit der ersten Expedi¬
tion ihrer Bestimmung zugesendet werden-

12 ) Die Briefträger versammeln sich in jedemHaupt-
bezirke bei dem respectiven Postamte täglich fünfmal,
und erhalten daselbst die eingelangten Briefe und Packete
zur ungesäumten Abgabe an die Adressaten . Die Bestel¬
lung derselben erfolgt in der Regel bis. zur nächsten Ex¬
pedition , wodurch für das hiesige Publikum die Bequem¬
lichkeit erwächst , im Verlaufe eines Tages innerhalb der
Linien Wiens zweimal correspondiren zu können.

iZ ) Packete jedoch , die mehr als 1 Pfund wiegen,
müssen von den Adressaten über erhaltenes Aviso del
dem respectiven Postamts selbst abgeholt werden.

14)  Die Briefträger und Stadtpostboten sind ver¬
pflichtet , ihren Dienst in der vorgeschriebenen Post -Mon¬
tur zu verrichten . Es ist ihnen strenge untersagt , Briefe
von Parteien selbst aufzunehmen.

15 ) In Ansehung der Stadtpost - Gebühren enthalt
der nachstehende Tarifs die diesfälligen Bestimmungen.

Es ist Jedermann frei , die einlangenden Briefe
sich durch die Briefträger zustellen zu lassen , oder deren
Abholung von dem Hofpostamte selbst zu besorgen ; im
letztern Falle ist keine Bestellungsgebühr zu entrichten.

In dieser Beziehung wird ferner noch Folgendes zur
Nenntniß gebracht : , . , . .

Die für Zustellung eines Geldbriefes bisher bestan¬
dene Briefträger - Gebühr ist aufgehoben , und
Niemand gehalten , den Briefträgern ein Trink¬
geld zu geben , oder eine andere Zahlung unter
was immer für einem Titel über die vorschrifts¬
mäßigen Gebühren für das Ärar zu leisten.

b) Das Porto für Stadtbriefe , so wie die Samm¬
lungsgebühr für weitergehende Sendungen sind
bey der Aufgabe zu entrichten.

e) Die Zustellungsgebühr für Zeitungen ist für ebendie
Zeit vorhinein zu bezahlen,sür welche der Pränume¬
rationspreis derZeitung selbst entrichtet wordenist.

16 ) Über recommandirte Stadtpost - Briefe wird
ein Aufgabsschein ertheilt , gegen welchen der Absender
am folgenden Tage die Empfangsbestätigung des Adres¬
saten bei dem Postamts oder bei der Briefsammlung,
wo die Aufgabe geschah, unentgeldlich erheben kann.

17 ) Nicht recommandirte Briefe werden sowohl bei
den Stadtpoft -Ämtern , als auch bei den Briefsammlun¬
gen in Gegenwart des Aufgebers in das dazu bestimmte
Register eingetragen , und dem Aufgeber zur Überzeugung
der richtigen Einregistrirunq eine mit dem Stämpel der
Briefsammlung oder des Postamtes versehene Bollete
ertheilt , worauf auch die Nummer angegeben ist , unter
welcher „der Brief in das Register eingetragen wurde.

Über mehrere von einem Absender zugleich aufge-
gebene Briefe wird nur eine Bollete ertheilt , jedoch auf
dieser die Zahl der aufgegebenen Stücke ersichtlich gemacht.

18 ) Der Stämpel enthält die Nummer der Brief¬
sammlung oder den Namen des Stadtpost - Oberamtes
oder des Filial -AmteS , den Tag , Monat und die Distri¬
butions - Nummer . Diese letztere bezeichnet die fünf Ab¬
schnitte des Tages von ein r Briefbestellung zur anderen,
un ^ zwar jedesmal denjenigen , innerhalb welchem die
Aufgabe Statt fand . Der gleiche Stämvel wird auch dem
Brief auf der Siegelseite äufgedrückt.

Dom Morgen bis zur ersten Bestellung lzeigt der
Stämpel die Distributions -Nummer I ., zwischen der erste»
und zweiten die Distributions -Nummer H . u . s. f. Nach
dem Schluß der letzten Expedition wird dem Stämpel wie-
derdie Nummer I . und zugleich auch das Datum des nächst¬
folgenden Tages eingesetzt.

19 ) Briefe , welche bei den Stadtpoft -Ämtern und
den Briefsammlungen ausgegeben werden , müssen gut
gesiegelt , mit deutlichen genauen Adressen versehen , und
aus Briefen an hiesige Bewohner muß auch die Haus¬
nummer und wo möglich der Stock angegeben sein , in
welchem der Adressat wohnt . .

Die Correspondenten werden hierauf vorzüglich
aufmerksam gemacht , weil eine mangelhafte Adresse die
Bestellung entweder unmöglich macht , oder doch zum we¬
nigsten verspätet , ja auch wohl zu unangenehmen Irrun¬
gen und Verwechslungen Anlaß gibt.

20) Für den Fall , daß die in den Stadt - und Vor¬
stadtbezirken zu bestellenden Briefe nicht bestellt werden
könnten , weil die Adressaten entweder nicht aufzufinden
wären , oder dieAnnahme verweigerten , kann jederAufgeber
sich der Zurückstellung des Briefes dadurch versichern , wenn
er aufder Siegelseite desselben seine eigene Adresse beisetzet.

21 ) Frachtstücke , so wie auch Reisekoffer der Eil¬
post-Passagiere , welche mit den Postwagen in Wien an-
kommen , sind zwar ohne Ausnahme nach den bisherigen
Bestimmungen bei dem Postwagens - Abgabsamte im
Hauptmauthgebäude zu beheben ; jedoch werden solche
auf Verlangen  der Eigenthümer , nach vollzogener
Mauthbehandlung bis zu jenem Filial - Postamte gestellt,
in dessen Bezirk der Adressat wohnt . ^ ^

Das gedachte Post -Abgabsamt wird hierüber dem
Eigenthümer einen Aufgabsscyein unentgeldlich ausferti-
qen , gegen dessen Rückstellung und Entrichtung desfta.
riffmäßigen Stadtpost - Porto das Frachtstück sodann bet
dem Filial -Postamte in Empfang zu nehmen ist.

22) Die Aufnahme der Reisenden zu den Eil - und
Postwagen beidenFilial - Stadtpoftämtern findet , je nach¬
dem als bei einer Eilpostfahrt die unbedingte Passagiers-
Aufnahme besteht oder nicht , entweder unbedingt oder
bedingt Statt.

Bei bedingter Aufnahme muß das betreffende Fi-
lial -Postamt von der bestimmten Zusicherung des bestell¬
ten Platzes von der Eilpost -Expedition die Auskunft ein-
holen , ob noch ein solcher bei der angedeuteten Fahrt vor¬
handen sei oder nicht . Dem Reisenden wird daher der
seinem Anmelden von dem Filial - Postamte über das de-
zahlte Fahrtgeld nur ein Interims - Schein erfolgt , wel-
cher sodann im Bejahungsfälle mit dem Vormerkscheine
der Eilpost - Expedition ausgetauscht , im Vernemungsfallr
aber gegen Rückstellung des erlegten Geldbetrages wie¬
der zurück genommen wird . Diese Platzbestellung wird
immer mit möglichster Beschleunigung geschehen , wobei
jedoch zu bemerken ist , daß auch der Interims - Schein für
den Reisenden bindende Kraft habe , wenn ihm m Folge
der durch das Filial -Postamt bei der Eilpost - Expedition
gemachten Bestellung ein Platz reservirt wurde.

2Z) Das Stadtpost -Oberamt sowohl , als auch dis
Filial -Poftämter und die Briessemmlungen sind mit Ver¬
zeichnissen über die Ankunft und den Abgang der Brief-
und Fahrposten bei dem hiesigen Hofpostamte versehen, um
darüber den Correspondenten gehörige Auskunft zu ^ eben

2O Für so lange , als die Ausdehnung der L - tadt-
yost auf die außer den Linien gelegenen Ortschaften nicht
bewirkt werden kann , wird vor der Hand die bisherige
Boteneinrichtung beibehalten.
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^Kundmachung

wegen Vermehrung der Post - Expeditionen von dem k. k . Stadtpost . Oberamte an die k . k . Brief,

sammlungen in den nächsten Umgebungen Wiens , und von diesen an das k . k . Stadtpost - Oberamt.

ur größern Bequemlichkeit des Publikums hat die
k. k. Oberste Hofpostverwaltung die Einleitung getroffen,
daß vom 16. Mai d. I . angefangen bis Ende Septem¬
ber zwischen Wien und jenen Orten der nächsten Umge«
bung , mit welchen ein besonders lebhafter Verkehr be¬
steht , täglich eine wiederholte Postverbindung Statt fin¬
de , so wie solche bereits im letztverflossenen Sommer be¬
standen hat.

Diese getroffene Einrichtung wird mittelst der suk
A , 8 und 6 beigefügten Tabellen zur öffentlichen Kennt-
niß mit dem Beisatze gebracht , daß außer den sub Bei¬
lage 8 angedeuteten geregelten Postverbindungen auch
noch die Einrichtung getroffen worden sei , daß Briefe,
welche in dringenden Angelegenheiten an Bewohner
Wiens , oder der umliegenden Ortschaften geschrieben
werden , und nicht mit Geld oder Geldeswerth beschwert
find , von Seite des Stadtpost - Oberamtes unverzüglich
durch eigene Boten  bestellt werden.

Auch Packets bis zur Schwere von 5 Pfund können
auf diese Weise versendet werden , nur dürfen dieselben
nicht voluminös sein, und keine Gegenstände von Merth
enthalten.

Für die Bestellung eines Briefes oder Packetes mit¬
telst eines eigenen Boten ist folgende Gebühr zu ent¬
richten:

s) wenn der Brief in der Stadt bestellt wird,
10 kr. ;

6) wenn der Brief an einen Bewohner der Vor¬
städte Wiens zu bestellen ist , 15 kr. C . M.

Die Gebühren für Extrabotengänge nach Ortschaf¬
ten außer den Linien sind in dem Verzeichnisse 8U . v
bei jedem Orte angegeben . Außer diesen Portogebühren
find noch ferner bei jedem Briefe oder Packete ä kr . C . M.
zu entrichten , wofür dem Aufgeber ein Aufgabsschein

ausgefertigt wird , gegen welchen gleich nach der Rück¬
kunft des Voten die Empfangsbestätigung des Adressa¬
ten ausgewechfelt wird . Die Gebühren für einen Extra¬
boten müssen gleich bei der Aufgabe erlegt werden.

Wünscht jemand über seinen , mittelst Extraboten
versendeten Brief mit dem nemlichen Boten eine Ant¬
wort zu erhalten , so hat derselbe für die Rücknahme der
Antwort die Hälfte der Gebühr zu entrichten , welche für
die Bestellung seines Briefes zu zahlen ist.

Der Bote wartet jedoch in dem Bestimmungsorte
nur eine halbe Stunde auf die Antwort.

Wenn in den Monaten October , November , De-
eember , Jänner , Februar und März nach 4 Uhr Nach¬
mittags ein Exträbote nach einem außerhalb der Linien
Wiens gelegenen Orte gesendet wird , so ist die doppelte
Gebühr zu entrichten , weil der Bote seinen Gang nicht
mehr bei Tage enden kann , und in dieser Jahreszeit das
Gehen in der Nachtzeit beschwerlich ist.

Nach dem Schlüsse des Stadtpost - Oberamtes oder
vor dessen Eröffnung wird kein Extrabote abgesendet.

Ferner wird noch zur Kenntniß des Publikums ge.
bracht , daß nur diejenigen Briefe an Bewohner Wiens
oder dessen nächster Umgebungen mit möglichster Be¬
schleunigung bestellt werden , die bei dem Stadkpost«
Oberamte , bei einem Filialamte oder bei einer Briefsamm-
lung aufgegeben werden.

Diejenigen Bewohner der Umgebungen Wiens end¬
lich , welche sich durch die neu errichtete Postanstalt die
Zeitungen zustellen lassen wollen , haben sich deßhalb ent¬
weder an die k. k. Hofpost -Zeitungs - Expedition oder an
eines der in den Vorstädten Wiens errichteten Filialäm-
ter zu wenden.

Die Bestellung dieser Zeitungen wird stets so früh,
und so schnell als möglich erfolgen.

Von der k. k . Obersten Hofpostverwaltung.
Wien am 26 . April 1832.

15
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Verzeichniß
der k, k . Briefsammlungen in den Umgebungen Wiens.

Ortschaften.

Bertholdsdorf.

Braunhirschengrund.

Döbling.

Dörnbach.

Fünfhaus.

Gaudenzdorf.

Heiligenstadt.

Hernals.

Himberg.

Hitzing.

Hütteldorf.

Inzersdorf.

Klosterneuburg.

Mauer.

Meidling , Unter-

Mödling.

Nußdorf.

Penzing.

St . Veit , Ober-

Simmering.

Währing.

Name
d es

k. k. Briefsammlers.

Adam Wimmer.

Fran ; Hausfellner.

Johann Qffenhuber.

Konrad Paul.

Kaspar Meyer.

Johann Zinsler.

Joseph Mathes.

Johann Brandt.

Vincenz Scherpf.

Anton Fuhrmann.

Andreas Roth.

Lorenz Spieß.

Franz Fink.

Christoph R hi z a.

Johann Zach.

Konrad Popp.

Mathias Mathes.

Anton Stöger.

Joseph Donner.

Karl Meyer.

Anton Frimberger.

Aufstellungsort
d er

k. k. Briefsammlungen.

Wienergasse.

Karlsgasse Nr . 54.

Ober -Döblinger -Hauptstraße Nr . 6.

Gasthaus zur Kaiserin von Oesterreich.

Hauptstraße Nr . 116.

Hauptstraße Nr . 131.

Herrngasse Nr . 68.

Hauptstraße Nr . 20.

Auf dem Platze Nr . 2.

Hauptstraße Nr . 77-

Hauptgasse.

Auf dem Hauptplatze.

Wienergasse.

Hauptstraße Nr . 10.

Auf dem Hauptplatze.

Hauptstraße.

Nr . 38.
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Anmerkungen.

1) ^ ieseBriefsammlungen sind in zwei Klaffen einge-
h eilt:

») Die Briefsammlungen erster Klaffe , welche in dem
obigen Verzeichniß mit einem * bezeichnet sind , neh¬
men nicht allein Briefe auf , sondern bestellen
zugleich die für ihren Bezirk vorkommenden Brie¬
fe;

b ) jene der zweiten Klaffe hingegen sind bloß zur Auf¬
nahme von Briefen bestimmt.

2) Bei den Landbriefsammlungen werden ausgenom¬
men:

a ) alle Packete und Briefe ohne Merth bis zum Ge¬
wichte von einem Pfunde an die Bewohner Wiens
oder dessen nächsten Umgebungen.

d ) alle Briefe und Schriftenpackete ohne Werth bis zum
Gewichte von einem Pfunde , die von Wien mit
der Briefpost weiter gehen sollen ; sie mögen für
das In - oder für das Ausland bestimmt sein , fran-
kirt oder nicht frankirt , recommandirt oder nicht
recommandirt werden.

3) Briefe und Packete von oder an portofreie Be¬
hörden oder Personen sind , wenn von der Portofreiheit
Gebrauch gemacht werden wollte , von der Aufnahme bei
den Sadtpost -Oberämtern , wie bei den Briefsammlun-
gcn ausgeschlossen.

4) Die Briefsammlungen werden im Sommer täg¬
lich früh um 7 Uhr , im Winter um 8 Uhr eröffnet , und
des Abends um 7 bis 8 Uhr wieder geschlossen.

Sie machen den Schluß zu jeder Expedition eine
Viertelstunde vor dem Abgänge der Post.

5) Recommandirte Briefe werden bei den Landbrief-
szmmlungen zwar den ganzen Tag hindurch ausgenom¬
men , jedoch können nur diejenigen noch am nemlichen
Tage von Wien weiter gesendet werden , die des Vor¬
mittags äufgegeben werden.

6) Die Landbriefsammlungen , welche zugleich die Be¬
stellung der mit der Post eingelaufenen , oder bei den
Stadtposranstalten in Wien für das Land aufgegebenen
Briefe und Packete besorgen , sind verpflichtet , diese Ge¬
genstände mit der möglichsten Beschleunigung zu bestellen,
so daß die mit der einen Expedition einlangenden Briefe
und Packete bei dem Eintreffen der nächsten Expedition
schon bestellt sind.

Die k. k. Oberste Hofpostverwaltung wird jede An¬
zeige über verspätete Zustellung von Briefen oder an¬
dere Anstände bereitwillig anfnehmen und sorgfältig un¬
tersuchen , um jede verfallende Unordnung unverzüglich
rügen und abstellen zu können.

7) <De Briessammlungen bestellen auch die mit der

fahrenden Post einlangenden oder in Wien für die nach,
sten Umgebungen aufgegebenen Geldbriefe ; sie bestellen
ferner die Aviso über die mit der fahrenden Post einge¬
langten Packete.

8) Alle Briefe , welche bei den Landbriefsammlun.
gen aufgegeben werden , werden in Gegenwart des Auf¬
gebers in ein Register eingetragen , und dem Aufgeber
zur Überzeugung der richtigen Einregisirirung eine mit
dem Stempel der Bciefsammlung versehene Bollete er-
theilt , worauf auch die Zahl angegeben ist , unter wel>
chec der Brief in das Register eingetragen wurde.

Über mehrere von einem Absender zugleich aufgegc-
bene Briefe wird nur Eine Bollete ertheilt , jedoch aus
dieser die Zahl der aufgegebenen Stücke ersichtlich gemacht.

9 ) Über rccommandirte Briefe crtheilen die Land¬
briefsammlungen außer der Bollete noch die vorgeschrie-
benen Aufgabsrecepisse.

10) Der Stempel enthält die Nummer der Brief¬
sammlung , den Tag , Monat und die Distributions-
Nummer . Diese letztere bezeichnet die Abschnitte des Ta¬
ges von einer Vriefbestellung zur andern und zwar je¬
des Mal denjenigen , innerhalb welchem die Aufgabe
Statt fand.

Vom Morgen bis zur ersten Bestellung zeigt der
Stempel die Distributionsnummer I , zwischen der er¬
sten und zweiten die Distributions -Nummer II u . s. f.
Nach dem Schluffe der letzten Expedition wird dem
Stempel wieder die Nummer I und zugleich auch das
Datum des nächstfolgenden Tages eingesetzt , weil die
nach dieser Zeit aufgegebenen Briefe erst mit der ersten
Expedition am andern Tage bestellt werden.

11) Briefe , welche bei den Stadtpostanstalten in
Wien oder bei den Landbriefsammlungen aufgegeben
werden , müssen gut gesiegelt , mit deutlichen , genauen
Adressen versehen , und auf Briefen an Bewohner von
Wien oder in der Umgebung muß auch die Hausnum-
mer und wo möglich der Stock angegeben sein , in wel¬
chem der Adressat wohnt.

Die Correspondenten werden darauf vorzüglich auf¬
merksam gemacht , weil eine mangelhafte Adresse die Be.
stellung entweder unmöglich macht , oder wenigstens ver-
spätet , und nicht selten zu unangenehmen Irrungen An»
laß gibt.

12) Für den Fall , daß die in Wien oder auf dem
Lande abzugebenden Briefe nicht bestelltwerden könnten,
weil die Adressaten entweder nicht aufzufinden wären,
oder die Annahme verweigerten , kann jeder Aufgeber
sich der Zurückstellung des Briefes dadurch versichern,
wenn er auf der Swgelseite seine eigene Adresse beisetzt.

MM»
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U e b e r s i ch t

deS PostenlaufeA zwischen dem k. k. Stadtpost - Oberamte und den k . k. Briefsammlungen in den

nächsten Umgebungen von Wiem

Name
'des Ortes , wo die
?Briefsammlung be¬

steht und deren
Nummer.

Abgang
bei dem k. k
Stadtpost-
Qberamte.

Ankunft
bei der k. k.

Briefsammlung.

Abgang
von der k. k.

Briefsammlung.

Ankunft
bei dem k. k.
Stadtpost-
Oberamte.

Bestellung der Briefe

in der Stadt

Vertholdsdorf
(Petersdorf)

Nr . 98.

Täglich
N . M . 4 Uhr . !AbdS . 5—6 Uhr.

Täglich
Früh 7 Uhr . I Früh 8- 9 Uhr.

V . M . 10—12
Uhr.

^ ? §
"N

Döbling
Nr , 81.

Früh 9 Uhr.
Mittags 12 Uhr.
N . M . 3 Uhr.

Früh 9j Uhr.
N . M . 12j Ubr.

N . M . 3z Uhr.

Früh 9 Uhr.
V . M . 11 Uhr.
N . M . 2 Uhr.
N . M . 5 Uhr.

Früh 9z Uhr.
V . M . Iiz Uhr.
N . M . 2z Uhr.
N . M . 5z Uhr.

V . M . 10 — 12
Uhr.

N . M . 12 — 3
Uhr.

N . M . 3 - 6 Uhr.
Abds . nach6Uhr.

Dornbach
Nr . 91.

V - M . 10 Uhr.
M . 12 Uhr.

V . M . 11 Uhr
N . M . 1 Uhr.

Früh 8 Uhr.
N . M . 1 Uhr.
N . M . 5 Uhr.

Früh 9 Uhr.
N . M . 2 Uhr.
N . M . 6 Uhr.

V . M . 10 — 12
Uhr.

N . M . 3 —6 Uhr.
Abds . nach 6 Uhr.

He 'lligenstadt
Nr . 83.

Die Bestellung der Briefe
wird von der k. k. Briefsammlung
in Döbling täglich zwei Mal
besorgt.

V . M . 10 Uhr . V . M . 11j Uhr.
N . M . 4 Uhr . N . M . 5z Uhr.

N . M . 12 — 3
Uhr.

Ab . nach 6 Uhr

V2

G

-v

r:

Himberg
Nr . 101. Mit . 12 Uhr.

äg l i ch
N . M . 4

. Uhr. Früh 6 Uhr

Täglich
V . M . 10

Uhr.
11

N . M . 12 — 3
Uhr.

Hitzing u . Penzing
Nr . 92 und 93.

Früh 9 Uhr.
Ml t . 12 Uhr.
N . M - 3 Uhr.

Früh 9Z Uhr.
N . M . 12Z Uhr.
N . M . 3Z Uhr.

Früh 9 Uhr.
V . M . 11 Uhr.
N . M . 2 Uhr.
Abds . 5 Uhr.

Früh 9Z Uhr.
'V . M . IIZ Uhr.
N . M . 2Z Uhr.
Abds . 5Z Uhr.

V . M . 10 — 12
Uhr.

.N . M . 12 — 3
Uhr.

N . M . 3 —6 Uhr.
Abds . nach6Uhr.

>2
L
rr

G

Hütteldorf
Nr . 93.

Die Bestellung der Briefe
wird von der k. k. Briefsamm¬
lung zu St . Veit besorgt.

Früh 9 Ubr.
N . M . 3 U.

V . M . Iiz Uh«.
N . M . 4z Uhr.

N . M . 12 — 3
Uhr.

AbdS . nach6Uhr,

Inzersdorf
Nr . 100.

Klosterneuburg
Nr . 85.

Mit . 12 Uhr. N . M . 2 — 3
Uhr. Früh 7 Uhr. Früh 9 Uhr.

V . M . 10
Uhr.

12

N . M . 4 Uhr. Abds . 6 Ubr. Früh 7 Uhr. Früh 9 Uhr.
V . M . 10

Uhr.
12
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Name
des Ortes . wo die
Briessammlung be-

steht und deren
Nummer.

Abgang
bei dem k. k.

Stadtpost;
Oberamte.

Ankunft
bei der k. k.

Briefsammlung.

Abgang
von der k. k.

Briefsammlung.

An kun ft
bei dem k. k.
Stadtpoft-
OberEte.

Mauer
Nr . 96. Mit . 12 Uhr. N . M - 2 — 3

Uhr. Früh 7 Uhr. Früh 9 Uhr

Bestellung der Briefe

in der Stadt

V . M . 10
Uhr.

12

Meidling ( Unter-)
Nr . 79.

Früh 10 Uhr.

N . M . 3 Uhr.

nach 11 Uhr
V . M.

nach 4 Uhr
N . M.

V . M . 10 Uhr.

N . M . 3 Uhr.

V . M . nach 11
Uhr.

N . M . nach 4
Uhr.

N . M . 12 — 3
Uhr.

AbdS . nach6Uhr.

Nußdorf
Nr . 84.

Die Bestellung der Briefe
wird von der Briessammlung in
Döbling täglich zwei Mal be¬
sorgt.

V - M . 10 Uhr.

N - M . 4 Uhr-

V . M . llj Uhr.

N . M . 5j Uhr.

N . M . 12 — 3
Uhr.

AbdS - nach6Uhr.

St . Veit (Ober -)
Nr . 95.

V . M - 10 Uhr.

N . M . 3 Uhr.

B . M . 11 Uhr.

N . M . 4 Uhr.

V . M . 10 Uhr.

N . M . 3 Uhr.

V . M . Iiz Uhr.

N . M . 4Z Uhr.

Simmering
Nr . 102.

Währing
Nr . 82.

Mit . 12 Uhr. N . M . nach 1
Uhr. V . M . 11 Uhr. nach 12 Uhr

Mittags.

N . M . 12 — 3
Uhr.

AbdS . nach 6 Uhr

N - M . 3 -
Uhr.

V . M . 10 Uhr.

N . M . 3 Uhr.

V . M . 11 Uhr.

N . M . 4 Uhr.

V . M . 9 Uhr.

N . M . 3 Uhr.

V . M . nach il
Uhr.

N . M . nach 4
Uhr.

N . M . 12 — 3
Uhr-

AbdS . nach 6 Uhr.

-:
-xr

G

r:

r-

G
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1-it . c.

Landpost - Tarif f.

Für Briefe und Packete ohne
Werth von Wien auf da § Land

Und vice versa.

Für Briefe mit Geld
beschwert ohne Unter¬
schied der Valuta von
Wien auf das Land.

Im Gewichte von

Porto - Ge
bühr für

O
-s " "

kr. kr.

Im Betrage
S

kr.

Für Sendungen , welche von Wien mit der Post abzufertigen
oder mit derselben angekommen sind.

Bei der Briefpost.

Ohne Unterschied
des

Gewichtes.

Z ^
LZ
L

G K

Bei der Fahrpost.

Für Briefe mit Geld ohne
Unterschied der Valuta-

kr. kr.

bis einschl . 4 Loth.

über 4 bis 8 »

» 8 » 16 »

» 16 » 24 »

»24 » 1 Pfund

7

8

9

10

11

von 1 bis 100 fl .j

über 100 >, 500 »

» 500 » 1000 »

» 1000 » 2000  »

für jedes 1000 über
2000 fl.

a ) für jeden ange-
kommenen Brief,
wenn er durch den
Bothen bestellt
wird . . . .

b ) für jeden von
Wien weiter ge¬
henden Brief , der
bei einer Land¬
briefsammlung
ausgegeben wird

Im Betrage.
§ ä s

kr.

G D

W

pr.
St.

Für Briefe und Sendungen von
einem Landbewohner an einen

andern.

bis einschließig 4 Loth.

über 4 bis 8 »

8 » 16 »

16 » 24 >.

24 » iPfd.

8

9

10

11

12

Für Zeitungen.

Für ein Exemplar , ob die Zeitung in Wien re-
digirt wird oder mit der Post einlangt , für jedes-
mahlige Bestellung . . . . . . . . . .

Jene Pränumeranten , welche verschiedene Zeitun¬
gen oder von einer und derselben mehrere Exem¬
plare halten , haben für das erste Exemplar oder
überhaupt für eine Zeitung die volle Gebühr,
für die Mehrzahl aber bis einschließig 6 Stück
die Hälfte derselben , und über 6 Stück nur ^
für jedes Stück zu entrichten.

von 1 bis 500 fl . I

» 500 » 1000 >,

» 1000 >, 2000  »

für jedes 1000 über
2000 fl.

4

5

10

4k .-

Anmerkungen.
s ) Ueber jeden recowmandirten Brief

oder jedes Packet wird ein Anfgabs-
Recepiffe er . heüt , gegen welches der
Aufgeber am andern Tage das von
dem Adressaten unterfertigte Ab-
gal ' s -Recep . sse beheben kann.

h ) Das Porto muß jedesmahl bei der
Aufgabe bezahlt werden.

Außer den hier oben angesetzten
Taxen und der in dem Verzeichnisse
Isst . v . angezeigken , bey der Bestel¬
lung in ein oder der andern Ort¬
schaft zu erbebenden besondern Bo-
thengebühr darf derLandbriefsamm-
krr keine andere Gebühr erheben . !
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Im D.

V e r z e i ch n i ß
der Ortschaften in den nächsten Umgebungen von Wien auf dem rechten Donauufer.

Ortschaften.

A.
Upfelbaum bei Breitenfurt
Altenberger Dörfl
Altmannsdorf . . .
Aichkogel bei Mödling
Atzgersdorf . . . .
Auhof bei Mariabrunn
Aumühle bei Nodaun

B.

Baumgarten.
Bertholdsdorf (Petersdorf)
Bergmühle bei Rodaun
Breitenfurt . . . . . .
Breitensee.
Briel vordere.

>, Hintere . . . . .
Brigittenau . . . . . .

» bis zum Jägerhaus
Braunhirschengrund . . .
Brunn am Gebirg . . .

D.

Döbling , Ober - . . . ,
» Unter -. . . . ,

Dreihaus.
Dornbach . . . . . .
Dreihäusel bei Simmering

E.

Erl « .
Enzersdorf am Gebirge .

F.
Falkenhof .
Fälling . .
Feldmühle .
Felm . . .
Feftleiten
Freihof bei Klosterneuburg
Fünfhaus.

G.

Gablermühle .
Gaaden , Ober-

s- » s

Gebühr
für

Extra;
boten.

ff . kr

Ortschaften.

bei P

bei

bei

Klosterneu

etersdorf

Klosterneu

Gaaden , Mitter;
» Unter

Gaudenzdorf
Gaugaschmühle

bürg . .
Galizinberg .
Gauboschmühle
Gersthof . .
Gieshüvel
Granzegmühle

bürg . .
Greifenftein .
Grinzing . .
Grünberg
Guqqmg . .
Gutenhof
Glattmühle bei Hütreldorf

H.
Hacking .
Hadersfeld
Haidmühle ,
Heiligenftadt
Hermersdorf
Hernals .
Hetzendorf
Hochrodert
Hochstraß .
Himberg .
Himmel .
Höflein
Hintersdorf
Hütteldorf
Hameau im Dornbacher Garten
Hitzing.

I.

Johannstein am Sparbach . .
Inzersdorf . .
Josephsdorfaufdem Kahlenberg

K.

Kahlenberger Dörfl
Kalksburg . . .
Kaltenleutgeben -
Kirchbach , Ober - .

>, Unter ; .
Klausen bei Mödling

Z ^ -S

LN -"
L ^ L
N- L -

Gebühr
für

Extra;
boten.

ff . I kr.

1 55
1 50

- 20

1 10
1 —

- 50
- 25
1 40

1 15
1 40

- 30
- 25
1 30
1 30

- 50

- 45
1 40

- 30
- 30
- 55

- 20
- 35
2 45
2 10
1 20
1 —
1 30
2 —

- 45
1 —

- 30

2 —
- 53
1 —

- 40
1 —
1 40
1 50
2 —
1 20



I 20

Ortschaften. Z

Gebühr
für

Extra-
boten.

fl . kr

Orrs ch aste n.

Klosterneuburg .
Kobenzelberg .
Kritzendorf,Ober-

>, Unter-
Kührling . . .
Kurzemühle bei Vertholdsdorf

L.
Laa , Ober - . . . .

„ Untere . . . .
Laab im Walde . -
Lainz .
Lanzendorf , Maria - . .

„ Mitter - - .
,» Unter - . -

Leopoldsberg . . . .
Lerchenfeld , Neu - . .
Lichtenstein bei Mödling
Liesing , Ober - . . . .

» Unter - . . . .
Loipersdorf oder Leopoldsdorf be

Nothneusiedel . . .
Lutter oder Welschehof bei Möd

ling.

M.
Mauer . . .
Meidling , Ober-

» Unter-
Mödling . . .

N.
Neugebäude . . . .
Neumühle.
Neu - Waldegg . . . .
Neu - Wirthshaus . . .
Neudörfl bei Simmering

» » Inzersdorf
Neuweg.
Neustift . . . . . .
Nußdorf.

Qttagrünn

Pellendorf .
Penzing . .

O.

P.

! 45
50

! 40

! 40
10
10
10

20
15
55
50

10

25

Perlhof bei Mödling
Petzleinsdorf . .

R.

Neindorf . . . . . . . .
Rodaun.
Rothneusiedl.
Rothe Stadel . . . . . .
Rorhmüble bei Klosterneuburg
Ruftendorf.

S.

Salmansdorf . .
Sagmühle . . .
Sittendorf . . .
Lümmering . . .
Siefering , Ober - .

» Unter - .
Sechshaus . . .
Siebenhirten . .
Speichmühle bei Vertholdsdorf
Sparbach . . . .
Speising . . . .
Sulz.
Schellenhof . - .
Schönbrunn . .
Sreinhof . . . .
St . Veit , Ober-

Unter - .

Teufelsmühle

Vösendorf -
V.

Währing . . . . .
Walkmühle bei Petersdorf
Wassergespreng - . .
Weidling.

>. am Bach . .
Weinbaus . . . . .
Weißenbach.
Weisenhof.
Welschehof bei Mödling
Wolf in der Au . . .
Wöglerin.

§ ^ H

2

Gebühr
für

Extra¬
boten.

kr.

— , 40
1
2 10

30
30
35
20
50

1
2

40

50
25
40
40
35
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Kais , königl . priv . Donau - Dampfschiffe.
Die AbfahrtWer Schiffe von Wien und von Pesch

angekündigt werden . Man kann sich Plätze bestellen , und
gen machen.

wird regelmäßig in den Zeitungen jeder dieser Städte
durch Verwendung an die Schiffskanzleien Versendun-

Preise der Plätze in Conv . - Münze.

Abwärts.

Von Wien nach Preßburg . .
>. » » Gönyj . . . .
>. „ » Komorn . . .
» >. » Gran . . . .
„ » » Waißen oder Pesth

Von Preßburg nach Gönyj . . .
» ^ » Komorn . <
» >. » Gran . . .
» » » Pesth - . .

Aufwärts.
Von Preßburg nach Wien . . .

» Gönyj » ,. . . .
>. Komorn » » . . -
>. Gran » >, . . .
-» Waitzen „ „ . . .

Von Gönyj nach Preßburg . .
» Komorn >, » - -
» Gran » » - -

Pesth » - .
Ein eigenes Zimmer von 8Q . uadrat-

fuß  für eine ober mehrere Personen kostet
20 fl . C . M . über den gewöhnlichen Preis.
Von Pesth nach Waitzen oder zurück . . .

» » » Marosch ober Wissegrad
oder zurück . . . .

,> ,> » Gran oder zurück . . .
» >> » Kon . orn » >, . . .
»» » » Gönyj » » . . .

1
Platz.
fl . l kr.

20

30
4 30

2.
Platz.
fl - l kr.

40

50
1 20
2 20
3 —

1 .
Platz,
fl . !kr

20

en

2 .
Platz.
fl . ! kr.

50Von Waitzen od .Marosch N.Gran od-zurück '
„ » » » n . Komorn ob . »
» » » n . Gönyj » »
„ Gran nach Komorn oder zurück . .
» » » Gönyj » » - .
» Komorn » » » » - -
» Pesth >, Semlin » » » -

(Die zwischenliegenden Städte nach Verhältniß .)
Kinder unter zehn Jahren zahlen die Hälfte dieser Preise-

W a a r e n re.
Von Wien nach Pesth , oder von Pesth nach Semlin

oder zurück zahlt man für ein Packet unter dem Gewichte
von 40 Pfund 40 kr . C - M . — Jene , welche dieses Ge -,
wicht übersteigen , und das höhere Gewicht des Gepäckes
(wovon 80 Pfund jedem Reisenden unentgeltich mitzu¬
nehmen gestattet sind ) zahlen von jedem Pfund I kr . C - M.
— In Betreff bedeutenderer Versendungen werden die
Herren Handelsleute eine Ermäßigung erhalten , wenn
sie sich dießfalls an die Schiffs -Bureaux wenden wollen.
— Die Verschiffung von Möbeln oder leichten Waaren
von großem Umfange wird nach Schätzung übernommen.

Wägen.
Von Wien nach Pesth oder zurückh ein2fitzig .Wag . 8fl . C -M.
od . v -Pesth nachSemlin ob . „ f ,> 4fitzig. „ 10 fl . „

Bon Wien ober von Pesty nach Gönyj oder zurück ein
zweisitziger Wagen 4 fl. C - M . , ein vierfitziger 5 fl . C . M.

Reisende können auch ihre eigenen Wägen gegen
billige Bedingungen mitführen.

Am Bord des Schiffes befindet sich eine Restauration.

Einrichtung , welche bei den k. k . priv . Donau - Dampfschiffen eingeführt ist.
§ . 1 . Die für die Abfahrt der Dampfschiffe bestimm¬

ten Stunden werden nach Möglichkeit streng eingehalten
werden , daher man ersucht , sich wenigstens eine Vier¬
telstunde früher an Bord zu begeben.

§ . 2 . Die Fremden und Reisenden , welche sich von
Österreich nach Ungarn begeben , müssen mit den gehö¬
rigen Pässen und Linien - Passirscheinen versehen sein,
ohne welche selbe nicht eingeschifft werden könnten.

§ . 3 . Um jedem Aufenthalte während der Reise zu be¬
gegnen , muß jede Waare , die zur Versendung über die
Grenze bestimmt ist , mit gehöriger zollamtlicher Expedition
und Bolleten versehen , einen Lag vor Abfahrt des Schiffes
dem Schiffs - Agenten übergeben werden . DasGepäckeder
Reisenden ist denselbenVorschriften unterworfen ; keineArt
Waare darf dem Geväcke der Reisenden beigegeben wer¬
den . — DaS Gepäcke der Reisenden muß mit der deutlich
geschriebenen Adresse des Eigentbümers versehen sein.

H. 4 . Die Plätze werden gleich bei Aufnahme bezahlt,
und dem Reisenden dagegen die Ausnahmskarte einge¬
händigt ; Rückzahlung findet keine Scatt , ausgenommen,
Elementar -Ereignisse verhindern die Abfahrt der Schif¬
fe. Bei der Ausschiffung hat der Reisende dieAufnahms-
karte abzugeben . — Die gelöste Aufnahmskarte gilt nur
für die darauf bezeichnete Reise.

H. 5 . Kinder unter k0 Jahren zahlen nur die Hälfte
des Platzes ; eben so Militärpersonen ohne Grad . Die
Herren Offwiere zahlen den ganzen Platz.

§ . 6 . Jeder Reisende , der für einen ganzen Platz be¬
fahlt , hat das Recht , eigenes Gepäck von 80Ps . GewiM

frei mitzunehmen , sowohl vvnW i en nachP e st h,
als von Pesth nachSemlin;  für da » Uedergewicht
wird 1 kr . C . M . pr . Ps . entrichtet.

H. 7 . Briefe mitzunehmen ist den Reisenden unter¬
sagt ; die SchiffSdeamten dürfen von den Reisenden
unter keinem Vorwände irgend eine Zahlung fordern.
Jede Art Contreband wird nach der Stren¬
ge  d e r G e s e tz e b e ft r a ft.

§ . 8 . Tabak zu rauchen ist nur auf dem Verdecke
gestattet.

§ . 9 . Hunde oder andere Thiere dürfen nur , auf dem
Vorderdecke angehangen , mitgenommen werden.

H. 10 . Den Herren ist der Eintritt in die Zimmer der
Damm untersagt . Ebenso ist der Zucrittzu u Excra - Zimmer
nur jenen Personengestattet , die esgemietet ? haben - Die
Werkstube ist gleichfalls für Jedermann geschlossen.

§ . 11 . Zu Preßburg und Pesth werden die Schiffe ans
User anlegen , um das Ein - und Ausschiffen der Reisen-
dm zu erleichtern ; an den anderen im Tarfffe angegebe¬
nen Orten wird dieses aber mittelst kleiner , zu diesem
Zwecke bestimmter Schiffe geschehen . — Für Wien
kann erst nach erhaltener Bewilligung des Landungspla¬
tzes hierüber das Nähere emgeleitet werden.

H. 12 . Die Reisenden können nur an den im Tarifs
angegebenen Orten ein - und ausgeschiffc werden ; indes¬
sen werden die Direktoren ncht anstehen , sich den Wün¬
schen der Reisenden in ungewöhnlichen Fällen zu fü¬
gen , wenn nur die Ausführung nicht Mit Gefahr verbun --
den ist.

16
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N . Tabelle,
die jährlichen Einnahmen und Ausgaben auf die einzelnen Theile des Jahres einzutheilen.

Anmerkuna  Vermittelst dieser Tabelle läßt sich -. i ) die jährliche bestimmte Einnahme mit der täglichen
7n VerL Das jährliche Einkommen kann auf alle Tage darnach berechnet werden . 3)

AImmaen können darnach für alle Theile des Jahres gefunden werden, ä) Wer
eine a - w sse Summe an Zinsen bezahlen muß , kann wissen , wie viel er täglich , monatlich oder vier elmh.

jährlich eine g . wme i^ umme r) j - , eine aewisse Summe ersparen will , ersteht daraus , wiewiel er täglich
« « 7d ° be S> W.^ -dr k° 7n b -« chn,n . w . i . xch « -,.ch i« S « . (
b ' ' Seite ^ täalich etwas von seinen Ausgaben zurück legt , erfährt , wie viel er dadurch lahrlich,gewinnen
kanm g) Wer zu einem besonderen Gebrauche eine gewisse Summe für ein Jahr bestimmt, kann wissen , wie viel,hm
jeden Tag übrig bleibt.
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Interesse - tafeln.

Zu 2Z pr . Cent , vom Hundert . Zu 3 pr . Cent , vom Hundert.

Capi¬

tal.

Ein ganzes

Jahr.

Ein halbes

Jahr.

fi . j fl . ikr jpf

von i
2
2
4
5

-6

7
6

9
io
20
Zo
Ho
5o

100
roo
Zoo
Hoo
Zoo

IOOO
rooo
5ooo

loooo

1
r
2
5
7

io
12
25
5o

125
25 o

fl . >kr

1
2
Z
5
6

12
25
62

125

Pf

Ein

Monat.

fl . jkr §pf

2Z

20 5 o

Eine
Woche od.

7 Tage.

Einen

Tag.

fl . j kr j M kr Pt

1
3

1
2

6 > 1
20I 3

2 ?Li

Zu 3 -̂ pr . Cent , vom Hundert.

von 1
2
3
H
5
6
7
L

9
io
ro
Zo
Ho
5o

100
roo
Loo
Hoo
5oo

1000
Looo
5ooo

»0000

1
1
1
Z

7
10
iH
r?
35
70

»75
3o

1
3
5
7
6

*7
35
87

175

Capi¬

tal.

fl.

3
H
5
6
7
8
9

10
20
Zo
Ho
5o!

100
200
Zoo
Hoo
5oo

1000
2000
5ooo

10000

Ein ganzes

2  ah r.

fl . ikr ' jpf'

3
6
9

12
i 5
3o
60

i 5 o
3oo

Ein halbes

Jahr.

Ein

Monat.

fl . lkr jpf fl . Ikrjpf

1
2
3
H
5
6
7
8
9

18

27
36
H5
Zo

6
Zo7

i 5
3o
?5

i5o

Eine l Einen
Woche ob . )

7 Tage , l Tag.

fl . l kr , Pf kr I pf-

Zu 4 pr. Cent , vom Hundert.

von 1
2
5
H

7
8
9

10
20
Zo
Ho
5o

100
200
Zoo
Hoo
5oo

1000
2000
5ooo

10000

1
2
H
8

12
16
20
Ho
80

200
Hoo

1
2
H
6
8

10
20
Ho

100
200

16

L
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Zu 6 pr . Cent , vom Hundert.Zu 5 pr . Cent , vom Hundert.

(- >ir
ganzes

tal . 8 3ahr.
Capi- Ein

Kalbes
Jahr.

Ein
Monat.

Eine

Woche.

Ein

Tag.
Capi¬

tal.

Ein
ganzes
Jahr.

Ein
halbes
Jahr.

Ein
Monat

Eine

Woche.

Ein

Tag.

fl . fl.
von I

2
Z
4
5
6
7
L,
9

io
20
Zo
4»
5o

IOO
200
Zoo
4oo
5oo

iooo > 5o
2000 IOO
5ooo' 2 öo

loooo 5oo

kr- fl . ikr . ^ps

2
5
7

io
12
25
5o

125
25o

kr . j Pf fl- kr . I pf fl l kr . jPf fl . Z fl . j kr . >
von 1

2
Z
4

7
8
9

io
20
Zo
4o
5o

IOO
200
Zoo
4oo
5oo

1000
2000
5ooo

loooo

i ! 48
2 ^24
Z
6

12
18
24
Zo
6o

120
Zoo
6oo

i
i
Z
6
9

12
i5
Zo
6o

i5o
Zoo

fl . >kr . >pf fl . jkr ^ pf
1
2
Z

l
i
1
2
2
2
Z
6
9

12
i5
Zo

i
1 Zo
2 >—
2 Zo
5

^25
! 5o

fl . I kr . p, fl - jkr . j pf

O . Vuers 1I160UM zur augenblicklichen Berechnung der im Hauswesen vorkommenden Geschäfte.

1 . So viel 100Gulden man jährlich Einkünfte hat
so viel Siebzehner kommen beiläufig auf einen Tag;
wer jährlich 6oo Gulden einnimmt , kann täglich 6 Sieb,
zehner ausgeben ( eine Kleinigkeit weniger ) . — So viel-
mal 6 Gulden jährlich , so - viel Kreuzer täglich ; einen
Kreuzer täglich , macht jährlich 6 fl . — Wie viel Gulden
auf 2 Monate kommen , so viel Kreuzer  kommen auf
einen Tag . — Die Einnahme in Gulden für einen Mo¬
nat verdoppelt,  gibt die Kreuzer für einen Tag.
Wer monatlich 40 Gulden Renten hat , kann täglich 80
Kreuzer ausgeben , wenn er nichts ersparen will.

2 . Ausdcm Guldenpreisedes Eimers  den Kreuzer»
preis einer Maß schnell zu wissen . — Eine Maß kostet
um die Hälfte an Kreuzern  mehr , als der Eimer
Gulden kostet ; z . B . der Eimer 10 fl . , davon ist die
Hälfte 5 — io und 5 ist 15 , also kostet die Maß 15 kr.
Kostet der Eimer Wein 20 fl . , so kostet davon die Maß
50 kr . ; kostet der Eimer /so fl . , so kostet die Maß 60 kr.
oder i fl.

5 . So viel Gulden ein Muth kostet , doppelt so viel
Kreuzer kostet ein Metzen ( weil ein Muth 30 Metzen
hat ) . Kostet der Muth 100 fl . , so kostet der Metzen 200
Kreuzer oder 3 fl . 20 kr.

4 . Aus dem Centnerpreise  den Preis des P fu n-
de s bald zu wissen . So viel Gulden der Centner ko¬
stet , § so viel Kreuzer  kostet ein Pfund . Die Zahl
der Gulden , welche der Centner kostet , multiplicire ich

'mit d , und vom Products schneide ich die letzte Ziffer
weg , was stehen bleibt , sagt mir : wie viel Kreuzer das
Pfund kostet , z . B . : der Centner kostet 4c> fl- , mit 6
multiplicirt , gibt 240, Die letzten weg , zeigt mir , daß
das Pfund 24 kr. kostet. Der Centner kostet 98 fl . , dieß
mit 6 multiplicirt , gibt 570 ; die Nulle weg , also kostet
das Pfund 57 Kreuzer . Steht nach dem Multipliciren
zuletzt keine Null , so bedeutet dis letzte Ziffer einen
Decimal der Kreuzer.

5 . Die zu 5 Procent angelegten Interessen sind schnell
aus dem Capital zu finden , da sie den20sten Theil dessel.
ben betragen . Man läßt vom Capital die letzte Ziffer
weg , und halbiret das Übrige , z . B - : 1000 fl. zu 5 Pro¬
cent — von 1000 die letzte Null weg , bleibt 100 , diese
halbirt , also geben 1000 fl . 50 fl . Interesse . Auf diese
Weise wiromqn schnellerfahren , daß eine Million Gul¬
den zu 5 Procent jährlich 5o tausend Gulden Interes¬
sen trage.



? . Die vorzüglichsten Jahrmärkte in den k. k. österreichischen Staaten.

12Z

Hauptjahrmar k t e.

Wien , i ) Montag nach Jubilate . 2 ) Den Tag nach Al¬
lerheiligen . Jeder Markt dauert 4 Wochen.

Leopolbftadt  in Wien ist zu Margaretha Markt,
der r 4 Tage dauert . . ^ .

Gratz in Steiermark . 1 ) am 3 . Sonntage m der Fasten.
2 ) am Ägyöius - Tage ; jeder dauert 14 Tage.

Lemberg  in Galizien , große Dreikönigsmesse , und
zwar Montag nach heil - 2 König , durch 4 Wochen;
dann i ) Agnes , 2 ) den 24 . Mai durch 4Wochen , 3 ) den
12 . October , durch 2 Wochen.

Lrnz  in Ober -Oesterreich , i ) den 1 . Montag nach Ostern.
2 - Bartholomäus ; jeder dauert 3 Wochen-

Prag  in Böhmen . 1) Mittfasten . 2 ) Wenzeslaus ; jeder
dauert 3 Wochen.

W 0 l l m a r k t am 2 . Montage im Juli.
Brünn  in Mähren . 1 ) Am ersten Montag nach Ascher¬

mittwoche , 2 ) am 4 . Montag nach Pfingsten , 3 ) Montag
nach Maria Geburt , 4) Montag nach Maria Empfäng-
niß ; jeder dauert 6 Tage . - . . . -.

Wollmärkte:  1 ) Samstag vor h . Dreifaltigkeit,
2 ) Den Tag vor Maria Empfängniß.

Roßmarkte:  1 ) Den ersten Montag in der Fa¬
stens ) Den zweiten Montag nach Maria Geburt.

V i e hmär  k t e:  Allezeit den dritten Tag vor jedem
Jahrmarkt.

Tropp au  in öfter . Schlesien - i ) am i . Februar , 2 ) am
I . Mai , 3 ) am 1 . August , jeden dauert 8 Tage ; 4 -
der letzte vom i - November dauert 14 Tage . Tags vor¬
her jedes Mal Viehmarkt.

Triest,  Messe vom 1 , bis 20 . August . Übrigens

P ^ st l?, 1) Josephi vom i 5 .bis 20 . März . 2 ) Medard ! vom
L . bis 12 . Juni . 3 ) Joh , Enthaupt . , vom 3 o . August bis
4 . Septemb . 4) Leopoldi , vom i 5 . bis 20 . November.

Österreichische H a u p l j a h r m a r t t e.

Baden  in Nied . - Oester , i ) Montag nach Cantate , 2)
Tag nach Mar . Geburt . . . » ,

Braunau  in Ober -Oester . i ) Pfingstd «enstag,2 ) Jakob,

B ? u ck̂ a n "d -e r Leitha  inNieder -Oester. i ) Urban , 2)
Aegydlus , 3 ) Katharina . P s e r d e m a r k t am 6 - Qktob-

Enns  in Ober Oester , i ) Osterdienstag , 2 ) Laurenz , 5 )
Aeaydius , 4 ) Martin Bischof - .. _

G r e i n in Oester . . 1) Phil . u . Jak . , 2 ) Agydi . , 3) Mont.
nach Matthäus . , ^ ^

H a i m b u r g in Nieder -Oest . i ) Andreas , 2 ) Martin den
II . November . . ^ .

H 0 rnin  N ' eder -Oester . i ) Dienstag vor Pauli Bekehrung,
2 ) Georg , 3) Johann der Täufer , 4 ) Martin.

Jps in Nieder -O - ster. 1) Montag nach Reminisc . , 2)
Montag nach Cantate . 3 ) nach Laurenz . ^

Klo st e r n e u b u rg in Nieder -Oest . i ) Mont , nach Zrohn-
leichnam , 2 ) Tag nach Leopoldi . ^ ,

Korn e u bürg ,n Nieder - Oester - 1 ) Dienst - nach Ocul .,
2 ) Mont , nach Apost . Theil -, 3 ) Ursula , 4) Nach Aller¬
heiligen . ^ ^

Krems  in Nieder -Oest . 1) 8 Tage vor und nach Jakobi,
2 ) 8 Tage vor u - nach Simon und Juda-

Melk  in Nieder -Oester - 1) Nach Erfind ., 2 ) Dienstag
nach Pfingsten , 3 ) Coloman ; auch Wochenmarkt.

Neustadt,  W i ene  r , in Nieder -Oester . 1) Montag nach
Maria Himmelfahrt , » ) Montag nach Matth.

Rötzin Nieder -Oest . 1 ) Dienstag nach Neujahr , 2 ) Josephi,
5 ) Philipp und Jakob , 4 ) Laurenz , 5 ) Dinstag nach
Rosenkranzfest . Vorher Pferde - , Schlachtvieh - und
Faßmarkt.

Salzburg  inOber -Oester . i ) Faschings . , 2 ) Matthäus.
S t . Po l t enin  NiederOester . 1) Dienstag nach Remmisc.

2 ) Bartholomäus.
S t ei er in Ober -Oester . 1 ) 14 Tage vor ChristiHimmel-

fahr , 2 ) Montag nach Michaeli.
Stockerau  in Nieder -O - ster . 1 ) Montag nachPalmsonn-

tag , 2 ) Johann der Täufer , 3 ) Michaeli - Vorher alle¬
zeit Viehmarkt-

T u ln in Nieder -Oester - 1) An Georgi , 2 ) Laurenz . 3 )
Simon und Juda.

Zwettl  in Nieder -Oester . i ) Dienstag vor Fasching , 2)
Exaudi , 3 ) Kreuzerhöhung . Allezeit vorher Viehmarkt.

Steirische und karntnerische Märkte.

Bruck an der Mur . 1 ) Am 1 . Montag in der Fasten,
2 ) Montag nach Quafimodo , 3 ) Montag nach Martin.

Cilli,  i ) 20 . Marz . 2 ) Augustin , 3 ) Andreas Apostel.
Feistrltz in  U n t e r - St  e i er . 1) Pauli Bekehr . 2)

Laurenz . 3 ) Simon und Juda.
F e i st r i tz in O b e r - S t e i e r. 1) Am 6. Montag nach

Ostern . 2 ) Martin.
Florian.  St . 1 ) Montag nach dem 1 . Omat . , 2) Tag

nach Palmsonntag . 3 ) Floriani , 4) Montag nach h . Drei¬
falt . 5 ) Mont , nach O .uakembersonntag.

Für st enfel  d . i ) Am zweiten Montag nach Weihnachten.
2 ) Am sechsten Montag nach Ostern , 3 ) Johann der
Täufer , 4 ) Augustin/ 5 ) Montag vor Allerheiligen,
6 ) Montag nach Nikolaus-

Judenburg.  1 ) Freitag n . Christi Himmels . 2 ) n . Okt.
Klagenfurt  in Kärnten (Jllyrien ) . 1) Phil . u . Jakobi,

2 ) Den 14 . September . Jeder dauert 3 Wochen.
Knittelfeld.  i ) Tag nach Frohnleichnam , 2) Montag

nach Barthol . , 3 ) Montag vor Martin.
Laibach  IN Kram ( Jllyrien ) . l ) Am 25 . Jänner , 2 ) 1.

Mai . 3 ) i 5 . Juni . 4 ) Krcuzerhöhung , 5) Elisabeth.
Leoben.  1 ) Jakobi . 2 ) Andreas . Vorher stets Viehmarkt.
Marburg.  1 ) Samstag vor Lichtmeß , 2 ) Tag nach

Ulrich , 3 ) Ursula . .
Maria - Zell.  1 ) Freitag vor Pfingsten . 2 ) Rochus.
Mär z Zuschlag.  1 ) Tag nach Kunigunde . Tags vorher

Viehmarkt , 2 ) Montag nach Maria Geburt . 3) Thecla-
Tag . Zugleich Viehmarkt.

P e it a u . 1 ) 7 . Jänner , 2 ) i 3 . April , 3 ) 5 . August , 4)
25 . November.

Rädkers bürg.  1 ) Am dritten Montag vor Fastnacht,
2 ) Dienstag nach Pfingsten , 5) Levvoidi.

R a d m ans d 0 r s. 1) Den ersten Montag nach dem Qua-
temversonntag in der Fasten , 2 ) Den 19 . April , 3 )
Montag nach Epaudi , 4) Den 11 . Ort ., 5 ) Den i 3 . Hec.

Villach  in Kärnten (Jllyrien ) . 1 ) heil . 3 Könige , 2)
20. September . ^ - ^

Weixelvurg.  1 ) Montag nach Maria Lichtmeß,
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2) Montag nach dem Quatembersonntag in der Fa¬
sten . 3) Montag nach heil . Dreifaltigkeitssonntag,
4 ) Montag nach dem zweiten Sonntag nach F .rohnleich-
nam . 5 ) Mont - n . Anna , 6) Mont , nach Ägydi , 7)
Den i5 . September , 8) Dienstag nach Allerheiligen,
9 ) Den i5 . December.

W ind i schg r a h . 1) Pauli Bekehrung , 2 ) Dienstag nach
Pfingsten , 3 ) Jakobi.

Böhmische , mährische und schlesische Markte.
Alt - Brünn  in Mähren . 1) Montag nach Procop , »)

Montag nach Wenzeslaus.
B u dwe i S in Böhmen 1) Montag nach heil - 3 König,

2 ) Montag nach Frohnleichnam , 2) Montag nach
Maria Geburt , 4) am Tage Martini.

Chrudim  in Böhmen , i ) Zweiten Sonnt , in der Fasten,
2 ) Mittwoch nach s Erfind . 3) Maria Himmelfahrt,
4) Barbara.

Czaslau  in Böhmen , r ) Mont , nach Mittfast . 2 ) Mon¬
tag nachJubilate , 3) den Tag nach Peter und Paul.

Eger  in Böhmen . 1 ) Matthäus . 2 ) Frohnleichnam,
2) Mauritius , 4) Sonntag vor Andreas.

I g l a u in Mähren . 1) 5. Mai , 2) 23 . Juni , 3 ) 22 . Sept.
4) a - December.

Königgrätz  in Böhmen , i ) Dienstag nach heil . 3
König , 2 ) Dienstag nach Neminisc . 2 ) Dienstag nach heil.
Dreifaltigkeit , 4 ) Dienstag nach Maria Geburt . Jeder
dauert 8 Tage.

Kremsier  in Mahren , a ) 2 . Montag in der Fasten,
2 ) Montag nach Cantate , 3 ) Montag nach Pfingsten,
4) Matthäus , 5) Lucia.

Leitme c,  h inBöhmen . Die Montage l ) nach Sexages.
2 ) nach Cantate , 3 ) Maria Himmels . , 4) Katharina-

Nikolsburg  in Mähren - a ) Dienstag nach Fab . und
Sebast . 2 ) Dienstag nach Lätare , 3) Pfingstdienstag . 4)
Dienstag nach Margaretha , 5) Dienstag nach Mar.
Himmels . , 6 ) Dienstag nach Wenzeslaus , 7) Dienstag
nach Martini . Jeder dauert 4 Tage.

Olmütz  in Mähren . 1) Montag nach heil . 2 Könige,
2 ) Mont , vor Georgi , 3 ) Am 3 . Montag nach Johann
d . Täufer , 4) Montag » . Michaeli . Jederdauert 5 Tage.

Pardubitz  in Böhmen , i ) Mittwoch nach Lichtmeß,
2 ) Kreuzwoche , 3 ) den Tag nach Viccorm , 4) Dienstag
nach Maria Empfängniß.

Pilsen  in Böhmen . 1 ) Montag in der Fasten . 2 ) Mon¬
tag nach Peter und ' Paul ; zugleich auch Wollmarkt,
3) Montag nach Bartholomäus , 4) Montag n . Martin.

Teschen  in Qest . Schlesien . 1 ) Tag nach Lichtmeß , 2)
Pfingstdienstag , 3 ) Montag vor Magdalena , 4 ) Maria
Geb . , 5 ) Andreas ; Wollmarkt . 1 ) 28. Mai , 2 ) 2 . Okt.

Troppau  in Qest . Schlesien , i ) 1 . Februar , 2 ) 1 . Mai,
3) 1 . August ; jeder dauert 8 Tage , 4) r - November;
dauert 14 Tage.

Znaim  in Mähren , r ) Dorothea . 2 ) Dienst , nach Oculi,
3 ) Georgi . , 4) Joh . d . Täufer , 5 ) Donnerst , nach Maria
Geb . ,6 ) Sim . und Jud . , 7) Donnerst , vor Mar . Empf.
Jeder dauert 8 Tage.

Zwittau  in Mähren . 1 ) Montag nach Lichtmeß , 2)
Montag nach Maria Heimsuchung , 3) Montag vor
Aegybius , 4) Montag nach Martin.

Ungarische/ , siebenbürgische , croatische und slavonische
Markte.

Agram  in Kroatien . 1 ) Donnerstag vor dem Palm-
' sonntag , L) Markus ; beide dauern 8 Tage , 3) i3 . Juli,

4) Stephan den 20 . Aug . ; beide dauern 14 Tage 5)
Simon und Judas den 28. Qktob . , 6 ) Tag nach Maria
Empfängniß den g- December ; beide dauern 6 Tage.

Arad  in Ungarn , i ) Woche vor Palmsonntag , 2 ) am
griechischen Feste Peter u . Paul (rr.  Juli ) . 3 ) 5 . Nov.

St . Andräbei Ofen  in Ungarn , i ) Petri Lettens.
2 ) Donnerst , nach Lukas , 3 ) Andreas . Drei Tage vor¬
her Viehmarkt-

V a r t s e l d in Ungarn , r ) Petri Stuhlfeier . 2 ) Josephi,
3 ) Johann der Täufer , D Ägyd . , 5 ) Theresia , 6) Tho¬
mas Ap.

Bosch im im Preßburger Comitatin  Ungarn.
1) Namen Jesu Fest , 2 ) Gabriel , 3) Philippi und Jakov
4 ) Christi Verklär . , 5 ) Simon und Judä . Den Tag vor
jedem Markt ist Viehmarkt.

Bogdan  in Ungarn , i ) Anton Eins . , 2 ) Markus , 3) Joh.
Enthaupt -, 4 ) Klemens , 5 ) Ursula , 6 ) Agatha.

Drood  in Slavonien . r ) 10 . Jänner , 2 ) 14 . April,
3 ) 10 . Juli , 4 ) 8 . Oktober.

K a sch a u in Ungarn , i ) 20 . Jänner , 2 ) 1 . Mai , 3 ) 27.
Juni , 4) i5 . August , 5) 19 . Novemb.

Klausenburg  in Siebenbürgen , i ) Georg , 2 ) Anton
von Padua , 3 ) Laurenz , 4) Allerheiligen . Pferdemarkt
den 7 . August.

Komorn  in Ungarn , r ) 1 . Mai , 2) 20 . Juni , 3) 4-
Oktober , 4 ) 3c». November-

Cronstadt  in Siebenbürgen , 1 ) Frohnleichn . 2) Allerh.
Debreczin  in Ungarn - 1 ) 6 . Jänner , 2 ) 24 . April,

3 ) i5 . August , 4) 9 . Oktober.
Demetscher imWeßprimer Comitat,  in Un¬

garn . 1 ) Pauli Bekehr . Den Tag vorher ist Viehmarkt-
2 ) Phil , und Jakob . Den Tag vorher ist Viehmarkt - 3)
Verklärung Christi . 4 ) Allerheiligen . Den Tag vorher
ist Viehmarkt.

Egerseger  in Ungarn . 1) Neujahr . 3 Tage vorher ist
V >ehmarkt , 2 ) Vitus , 3) Ägydius , 4) Andreas.

Eisenstad  t in Ungarn . 1) Okuli , 2 ) Sonntag nach
Ostern . 3 ) Sonntag nach Petri Kettenfeier , 4) Sonn¬
tag vor Michael , 5) am 3o - November.

Epe ries  in Ungarn . 1 ) Den 27 . Jänner , 2 ) heil-
Dreifaltigkeitssonntag , 3 ) 20 . August , 4) 3c>. Novemb-

Erlau  in Ungarn , a ) io . Jänner , 2 ) 12 . Mai , 3 ) 7.
Juli , 4) 9 . September.

Füns  k i r ch en  in Ungarn . 1) Maria Lichtmeß . Tag vor¬
her >st Viehmarkt , 2 ) Pfingstsonntag . Zwei Tage vor¬
her ist Viehmarkt . 3 ) Stephan König , 20 . August ; zwei
Tage vorher ist Viehmarkt , 4) Katharina . Den Tag vor¬
her ist Viehmarkt.

Frei stab  l in Ungarn i ) Pauli Bekehr - 2 ) Lätare . 3)
Philipp und Jakob , 4) Pfingstsamstag , 5 ) Peter und
Paul , 6) Laurenzi , 7 ) Michael , 8 ) Allerheiligen.

Gatsch  in Ungarn . 1) Vitus . 2 ) Apostel Theil . , 3 ) Mon¬
tag vor Palmsonntag , 4 ) Mar . Himmelfahrt , 5 ) Ägydi,
6 ) Emericus . Den Tag vorher Viehmarkt , 7 ) Katha¬
rina , 8 ) Lucia.

Gran  in Ungarn , i ) 12 . März , 2 ) 25. Mai , 3 ) io.
August , 4 ) » . November.

Gr 0 ßwa r d e i u in Ungarn 1) Heilige drei Könüz , 2 ) am
Faschingstag , 3 ) Palmsonntag , 4 ) Pfingsten , 5 ) Ägydius,
6 ) Franz Seraph.

Güns  in Ungarn , i ) Freitag nach Quinquagesima.
2 ) Montag nach Frohnleichnam , 3 ) 24 . Juli , 4 ) 3i.
August , 5 ) 20. Oktober , 6 ) Montag nach dem ersten
Adventsonntag .. Alle Mittwoch ist Viehmarkt-

He r mannstadt  in Siebenbürgen . 1 ) Montag nach
heil . 5 König , 2 ) Dienuag nach Palmsonntag , 3 ) s Erfin¬
dung , dauert 8 Tage , 4 ) -s Erhöhung.

Käs mark  in Ungarn - 1 ) Jnvoc . . 2 ) Den ersten Sonntag
nach Trinit . , 3 ) den 5 . Mai , 4 ) den 14 . S ' Pt . , 5 ) , den
»3 . December.



Ketschkemel in Ungarn , i ) Georgi , 2 ) Gordianus.
Tags vorher ist Viehmarkt . 2) Laurenzi , 4) Katharina.

Körmend  in Ungarn , 1 ) Maria Lichtmeß . 2 ) Gregor,
2) Den ib . März , 4 ) Quasim . , 5) heil . Dreisalrigkeits-
sonntag,6 ) Joh . d. Täufer , 7 ) Maria Heims . , 8) Anna,
9) Bartholom . , 10) Matth . , 11 ) Lukas , 12 ) Martin.

Kremniß  in Ungarn . 1) H. Mai , 2) 2 . August , 3)
Donnerstag nach Michaeli.

Modern  in Ungarn . 1 ) Montag nach Lichtmeß , 2)
Miserie . , 3) Sonntag nach Dreifaltigkeit , 4) Sonn,
tag nach Bartholom . , 5) Matthäus , 6) Martin.

M unk a c s in Ungarn , 1 ) 24 - April , 2 ) 29 . August.
Neusohl  in Ungarn . 1) 25 . Jänner , s ) 27 . Mai,

Z ) 3o . November.
Ödenburg  in Ungarn . 1) Jnvoc - , 2) Phil , und Jak .,

3) Margaretha , 4) Verkl . Christi , b ) Elisabeth.
Ofen  in Ungarn . 1 ) Heil , drei König , 2) Adalbert , 3)

Margaretha , 4 ) Michael.
Papa  in Ungarn - 1 ) Mar . Lichtmeß , r ) 26 . Marz , 2)

heil . Dreifaltigkeitssonntag , 4) Mar - Heimsuchung , 5)
Maria Himmels . , 6 ) Maria Geb . , 7) Emeritus , 6)
Maria Empfängniß.

Presing  in Ungarn . 1 ) Sexagcs . , 2 ) Osterdienst . , 3)
Pfingstmont . , 4 ) Mar . Magdal . , 5) Augustin , 6) Franz
Seraph . , 7 ) Katharina.

P r eßb u r g in Ungarn 1) Fabian u .Sebast . vom 20 . bis
22 . , 2 ) Lätare , 5) Christi Himmels . , 4) Mar . Heims,
vom 3o . Juni bis 2 . Juli , 5) Laurenzi , vom 9 , bis n.

Lombardisch - Der

Adria , r . bis i 5 . September.
Bassano-  4 . bis 12 . Oktober.
Bergamo.  20 . August , dauert 12 Tage.
Como.  16 . bis 3o . September.
C re m a . 24 . Sepk . bis 9 . Oktober.
Este . 7 , bis i3 . Oktober.
G 0 nz a g a. 8 , bis i3 . L -eptembsr.
Mantua.  i3 . Mai bis 25 . Juni.
Padua.  i3 . bis 28 . Juni - und i . bis i5 . October.
Palmanova.  7 , bis 22 . October.
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August , 6 ) Michael , vom 28 . bis 3o . Septemb . , 7) 6.
December-

Raab  in Ungarn . 1") 19. Jänner , 2) Montag nach
Palmsonntag . 3 ) Montag vor Frohnleichnam , 4) 22.
Juli , 5 ) 6 . September , 6) 28 . November.

S che m nitz in Ungarn . Jeder Markt fällt am Quatem¬
bermittwoch . Montags vorher ist Viehmarkt.

Szalagersteg  in Ungarn . 1) Valentin , 2 ) Palms.
Z ) PHU . u . Jakob , 4 ) Pfingstsonntag . 5) Mar . Magda ! .,
6) Sonnt , nach Maria Geburt , 7 ) Simon und Judä,
8) Andreas.

S t u h lwe issenb  u r g in Ungarn . 1 ) Jnvoc . , 2) Am
« Sonntag Quadrag - , 3) Georg , 4 ) Joh . der Täufer,

5 ) Bartholom . , 6) Demetrius . Viehmarkt ist am
Dienstag jeder Woche.

Temeswar  in Ungarn . 1) 19 . Marz , 2) 1 . Juni , 3)
29 . September , 4) 7 . December.

Tokai  in Ungarn - 1 ) 25 . März , 2 ) Johann der Täuf . ,
2) Anna , 4) Mathias , 5) Thomas , 6) Demetrius.

Ty rn au in Ungarn . 1 ) Vincenz , 2 ) Jnvoc . , 3) Georg,
4 ) Vitus , 5 ) Jak . am 26 . Juli , 6) Sonnt , nach Maria
Geburt , 7 ) Simon und Judä , 6) Nikolaus.

W a i z en in Ungarn - 1) Mathias , 2 ) Samst . vor dem
Palmsonnt . , 3) Mar . Heims . , 4) Gallus , 5) Erste Woche
vor de « Christtage.

Wieselburg  in Ungarn - 1) 3 . Juli , 2 ) 4. Oktober.
Tiroler Markt.

Botzen-  1 ) Mittfaften , 2 ) Frohnleichnam.

etia Nische Märkte.

P a v i a . 28 . August durch 8 Tage.
P a u l l 0 . 24 . August bis 9 . Sept.
Piave.  i5 . bis 3c». November.
S . Antonio.  i3 . bis i5 . Juni . Viehmarkt.
Tirano.  10 . bis 12 . October.
Udine.  16 . Jänner , i3 . Febr . , 23 . April , 3c>. Mai,

9 . Aug . , 24 . Sept ., 24 . Novemb . Jedes Mal 3 Tage.
Venedig,  Messe : Christi Himmelfahrt ; dauert i4

Tage.
Verona . Erster Montag n - d - Osterwoche, 24 . Septemb-
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